
Halbkantone stimmte die Bevölkerung für das 
Gesetz, wobei sich ähnlich wie beim EWR-Re-
ferendum 1992 eine Aufspaltung zwischen den 
Befürwortern aus der französischsprachigen 
Westschweiz (Kantone Genf, Waadt, Neuen
burg und Jura) und den Skeptikern in der deut
schen Schweiz ergab. 
Außenpolitisch bedeutet der negative Volksent
scheid einen neuerlichen Rückschlag im 
Bemühen der Regierenden, die Eidgenossen
schaft in die neu zu gestaltende regionale und 
globale Umwelt einzuordnen. Eine UN-Mit
gliedschaft, nach wie vor ein Ziel Schweizer Re
gierungspolitik, ist in weite Ferne gerückt. Als 

nächste Hürde gilt der Beitritt der Schweiz zur 
künftigen Welthandelsorganisation (WTO), der 
wohl wiederum vom Ausgang eines Referen
dums abhängen wird. Angesichts der Unsicher
heiten über Struktur und Funktionsweise des 
zukünftigen europäischen Ordnungsgefüges 
und unter Berücksichtigung des beträchtlichen 
Ansehensverlustes wie auch der Ungewißheit 
über die friedenspolitische Rolle der Vereinten 
Nationen in einer Weltordnung \on morgen 
sollte andererseits das Zögern vieler Schweizer, 
ihrer politischen Führung auf neuen Wegen zu 
folgen, gerade für ausländische Beobachter An
laß sein, nicht immer nur despektierlich auf die 

angeblich rückständigen Alpenländler zu ver
weisen. 
Dem einzigartigen politischen System der 
Schweiz mit seinen ausgeprägten direktdemo
kratischen Elementen wohnte schon immer 
- nicht nur in der Außenpolitik - ein Hang zum 
Festhalten an überlieferten Grundpositionen in
né. Der mühsame Weg bis zur Verwirklichung 
des Frauenstimmrechts beweist jedoch, daß 
letztlich auch die »politische Kultur der Lang
samkeit« der Schweizer Anpassungen an neue 
Realitäten ermöglicht. 

Günther Unser • 
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Rwanda 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einsatz der 
Hilfsmission der Vereinten Nationen für Rwan
da (UNAMIR). - Resolution 893(1994) vom 6. 
Januar 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 872(1993) 

vom 5. Oktober 1993, mit welcher die Hilfs
mission der Vereinten Nationen für Rwanda 
(UNAMIR) eingerichtet wurde, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 812 
(1993) vom 12. März 1993, 846(1993) vom 22. 
Juni 1993 und 891(1993) vom 20. Dezember 
1993, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
vom 30. Dezember 1993 (S/26927), im Zusam
menhang mit der in seiner Resolution 872 
(1993) geforderten Uberprüfung, sowie des 
früheren Berichts des Generalsekretärs vom 24. 
September 1993 (S/26488 mit Add.l), 

- mit Genugtuung über den Abschluß eines Ab
kommens über die Rechtsstellung der UNA
MIR und ihres Personals in Rwanda am 5. No
vember 1993, 

- Kenntnis nehmend von den in dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 30. Dezember 1993 be
schriebenen Fortschritten bei der Durch
führung des Friedensabkommens von Aruscha, 

- ferner mit Genugtuung über den wertvollen 
Beitrag der UNAMIR zum Frieden in Rwanda, 

- mit Besorgnis über die gewalttätigen Zwi
schenlalle in Rwanda und die Auswirkungen 
der Situation in Burundi auf Rwanda sowie mit 
der nachdrücklichen Aufforderung an alle Be
teiligten, ihr Eintreten für den Frieden zu be
kräftigen, 

- sowie mit Genugtuung über die am 10. Dezem
ber 1993 in Kinihira abgegebene gemeinsame 
Erklärung der Parteien in bezug auf die Durch
führung des Friedensabkommens von Aruscha 
und insbesondere die rasche Einrichtung einer 
Übergangsregierung auf breiter Grundlage, 

1. bekräftigt seine Billigung des Vorschlags des 

Generalsekretärs in bezug auf die Dislozierung 
der UNAMIR, wie in dessen Bericht vom 24. 
September 1993 ausgeführt, einschließlich der 
raschen Dislozierung eines zweiten Bataillons 
in die entmilitarisierte Zone, wie in Ziffer 30 
des Berichts des Generalsekretärs vom 30. De
zember 1993 dargestellt; 

2. fordert die Parteien nachdrücklich auf, bei der 
Förderung des Friedensprozesses voll zu ko
operieren, das Friedensabkommen von 
Aruscha, auf das sich der im Bericht des Gene
ralsekretärs vom 24. September 1993 enthalte
ne Zeitplan stützt, vollinhaltlich einzuhalten, 
und insbesondere bei der frühesten Gelegenheit 
in Übereinstimmung mit dem genannten Ab
kommen eine Übergangsregierung auf breiter 
Grundlage zu errichten; 

3. betont, daß eine fortgesetzte Unterstützung für 
die UNAMIR von der vollständigen und ra
schen Durchführung des Friedensabkommens 
von Aruscha durch die Parteien abhängen wird; 

4. begrüßt die fortgesetzten Bemühungen des Ge
neralsekretärs und seines Sonderbeauftragten, 
bei der Förderung und Verstärkung des Dialogs 
zwischen allen beteiligten Parteien behilflich 
zu sein; 

5. lobt die Bemühungen der Mitgliedstaaten, der 
Organisationen der Vereinten Nationen und der 
nichtstaatlichen Organisationen, die humanitä
re Hilfe und sonstige Unterstützung geleistet 
haben, und bittet andere nachdrücklich, solche 
Unterstützung zu gewähren; 

6. lobt insbesondere die Bemühungen der Organi
sation der Afrikanischen Einheit, ihrer Mit
gliedstaaten und Organisationen bei der Bereit
stellung diplomatischer, politischer, humanitä
rer und sonstiger Unterstützung zur Durch
führung der Resolution 872 (1993); 

7. wiederholt sein Ersuchen an den Generalse
kretär, den Umfang und die Kosten der UNA
MIR im Hinblick auf mögliche Einsparungen 
auch weiterhin zu überwachen; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 17. Februar 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/8) 

Auf der 3337. Sitzung des Sicherheitsrats am 
17. Februar 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation betreffend Rwanda* durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat, der den Abschluß des Frie
densabkommens von Aruscha und den von den 
rwandischen Parteien bei dessen Durchführung ge
zeigten politischen Willen begrüßt hat, ist weiter
hin zutiefst besorgt über die Verzögerungen bei der 
Schaffung einer Übergangsregierung auf breiter 
Grundlage, die einen der Schlüsselpunkte des Ab
kommens darstellt. Das Fehlen einer solchen Re
gierung behindert Fortschritte bei der Durch
führung des Abkommens sowie das Funktionieren 
der staatlichen Institutionen. Es wirkt sich außer
dem nachteilig auf die humanitäre Situation in dem 
Lande aus, deren Verschlechterung für die interna
tionale Gemeinschaft Grund zu tiefer Besorgnis ist. 
Die rasche Einsetzung einer Übergangsregierung 
auf breiter Grundlage würde die Gewährung einer 
wirksameren Hilfe an die notleidenden Bevölke
rungsgruppen erleichtern. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Präsidenten Rwan
das, Kenntnis nehmend von der Tatsache, daß die
ser als Interimsstaatschef vereidigt worden ist, im 
Rahmen dieser Verantwortlichkeit seine 
Bemühungen um die rasche Einsetzung der ande
ren Übergangsinstitutionen im Einklang mit dem 
Friedensabkommen von Aruscha fortzusetzen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle beteiligten Parteien 
auf, ihre Meinungsverschiedenheiten beizulegen 
und mit dem Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs der Vereinten Nationen und der Organisati
on der Afrikanischen Einheit (OAU) voll zusam
menzuarbeiten, um den Prozeß der nationalen Aus
söhnung voranzutreiben. Er fordert nachdrücklich 
die unverzügliche Schaffung der im Friedensab
kommen von Aruscha vorgesehenen vorläufigen 
Institutionen. 
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Der Sicherheitsrat ist außerdem tief besorgt über 
die Verschlechterung der Sicherheitslage, insbe
sondere in Kigali. In diesem Zusammenhang erin
nert er die Parteien an ihre Verpflichtung, die in der 
Stadt und in ihrer Umgebung geschaffene waffen
freie Zone zu achten. 
Der Sicherheitsrat lenkt die Aufmerksamkeit der 
Parteien auf die Folgen, welche die Nichteinhal
tung dieser Bestimmung des Abkommens für sie 
haben könnte. Er vermerkt, daß die UNAMIR nur 
dann einer konsequenten Unterstützung sicher sein 
kann, wenn die Parteien das Friedensabkommen 
von Aruscha vollinhaltlich und rasch durch
führen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Hilfmission der Verein
ten Nationen für Rwanda (UNAMIR). - Reso
lution 909( 1994) vom 5. April 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 872(1993) 

vom 5. Oktober 1993, mit der die Hilfsmission 
der Vereinten Nationen für Rwanda (UNA
MIR) eingerichtet wurde, sowie seiner Resolu
tion 893(1994) vom 6. Januar 1994, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 812 
(1993) vom 12. März 1993, 846(1993) vom 
22. Juni 1993 und 891(1993) vom 20. Dezem
ber 1993, 

- sowie unter Hinweis auf seine Erklärung vom 
17. Februar 1994 (S/PRST/1994/8), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 30. März 1994 (S/1994/360), 

- mit Genugtuung über den wertvollen Beitrag 
der UNAMIR zum Frieden in Rwanda, 

- mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über 
die Verzögerung der Einrichtung der Über
gangsregierung auf breiter Grundlage und der 
Übergangsnationalversammlung, 

- betonend, daß der Sicherheitsrat in Resolution 
893(1994) vom 6. Januar 1994 die Dislozie
rung eines zweiten Bataillons in die entmilitari
sierte Zone, wie vom Generalsekretär in seinem 
Bericht vom 30. Dezember 1993 (S/26927) 
vorgeschlagen, genehmigt hat und daß die in
ternationale Gemeinschaft somit das Ihre dazu 
getan hat, die erforderlichen Voraussetzungen 
für die Durchführung des Abkommens zu ge
währleisten, 

- in der Erwägung, daß die Nichteinrichtung der 
Übergangsinstitutionen ein Haupthindernis für 
die Durchführung des Friedensabkommens von 
Aruscha darstellt, 

- mit Besorgnis über die Verschlechterung der 
Sicherheit in dem Land, insbesondere in Kigali, 

- sowie mit Besorgnis über die Verschlechterung 
der humanitären Lage und der Gesundheitssi
tuation, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über 
Rwanda vom 30. März 1994; 

2. beschließt, das Mandat der UNAMIR bis zum 
29. Juli 1994 zu verlängern, mit der Maßgabe, 
daß der Sicherheitsrat innerhalb der nächsten 
sechs Wochen die Lage in Rwanda überprüfen 
wird, einschließlich der Rolle der Vereinten 
Nationen in diesem Land, falls ihn der General
sekretär in einem Bericht davon in Kenntnis 
setzen sollte, daß die in dem Friedensabkom
men von Aruscha vorgesehenen Übergangsin
stitutionen nicht eingerichtet worden sind und 
daß unzureichende Fortschritte für die Durch
führung von Phase I I des Plans des Generalse
kretärs in seinem Bericht vom 24. September 
1993 (S/26488) erzielt worden sind; 

3. bedauert die bei der Durchführung des Frie
densabkommens von Aruscha aufgetretene 
Verzögerung und bittet die Parteien nachdrück
lich, ihre jüngsten Meinungsverschiedenheiten 
unverzüglich beizulegen, damit sofort die 
Übergangsinstitutionen eingerichtet werden 
können, die zur Fortführung des Prozesses und 
namentlich zur Durchführung der Phase I I nach 
wie vor erforderlich sind; 

4. vermerkt mit Genugtuung, daß die Waffenruhe 
trotz der bei der Durchführung des Friedensab
kommens von Aruscha aufgetretenen Schwie
rigkeiten eingehalten worden ist, und würdigt 
in diesem Zusammenhang den wesentlichen 
Beitrag der UNAMIR; 

5. verweist nichtsdestoweniger darauf, daß eine 
fortgesetzte Unterstützung der UNAMIR, 
einschließlich der Bereitstellung von zusätzli
chen 45 zivilen Polizeibeobachtern, wie in Zif
fer 38 des Berichts des Generalsekretärs be
schrieben, von der vollständigen und raschen 
Durchführung des Friedensabkommens von 
Aruscha durch die Parteien abhängen wird; 

6. begrüßt die fortgesetzten Bemühungen des Ge
neralsekretärs und seines Sonderbeauftragten, 
bei der Förderung und Erleichterung des Dia
logs zwischen allen beteiligten Parteien behilf
lich zu sein; 

7. würdigt die Bemühungen der Mitgliedstaaten, 
der Organisationen der Vereinten Nationen und 
der nichtstaatlichen Organisationen, die huma
nitäre und sonstige Unterstützung geleistet ha
ben, ermutigt sie, diese Unterstützung fortzu
setzen und zu erhöhen, und bittet andere Stellen 
erneut nachdrücklich, solche Unterstützung zu 
gewähren; 

8. würdigt insbesondere die Bemühungen der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit und ihrer 
Organisationen sowie jene des tansanischen 
Vermittlers bei der Bereitstellung diplomati
scher, politischer, humanitärer und sonstiger 
Unterstützung zur Durchführung der einschlä
gigen Resolutionen des Rates; 

9. wiederholt sein Ersuchen an den Generalse
kretär, den Umfang und die Kosten der UNA
MIR im Hinblick auf mögliche Einsparungen 
auch weiterhin zu überwachen; 

10. beschließt, mit der Frage aktiv befaßt zu blei
ben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 7. April 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/16) 

Auf der 3361. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. 
April 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation betreffend Rwanda< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst beunruhigt über 
den tragischen Vorfall, der zum Tod der Präsiden
ten Burundis und Rwandas am 6. April 1994 ge
führt hat, und über die darauf folgenden Gewalt
handlungen. Der Rat bringt sein Bedauern über 
diesen Vorfall zum Ausdruck. Er bittet den Gene
ralsekretär, alle verfügbaren Informationen mit al
len ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu sam
meln und dem Rat so bald wie möglich Bericht zu 
erstatten. 
Der Sicherheitsrat verfolgt die vom Sekretariat in 
seinem mündlichen Bericht beschriebene Situation 
mit großer Besorgnis. Es ist zu beträchtlichen Ver
lusten an Menschenleben, einschließlich des Todes 

von Regierungsmitgliedem, zahlreichen Zivilper
sonen und mindestens zehn belgischen Friedens
soldaten und, wie berichtet, zur Entführung von 
weiteren Personen gekommen. Der Rat verurteilt 
mit Nachdruck diese verabscheuungswürdigen 
Angriffe und die Täter, die dafür verantwortlich 
gemacht werden müssen. 
Der Rat verurteilt alle diese Gewalthandlungen 
nachdrücklich, insbesondere die Angriffe auf Per
sonal der Vereinten Nationen, und fordert die 
rwandischen Sicherheitskräfte sowie die militäri
schen und paramilitärischen Einheiten nachdrück
lich auf, diesen Angriffen ein Ende zu setzen und 
mit der UNAMIR bei der Durchführung ihres Auf
trags voll zusammenzuarbeiten. Er verlangt ferner, 
daß alle Maßnahmen ergriffen werden, um für die 
Sicherheit im gesamten Land zu sorgen, insbeson
dere in Kigali und in der entmilitarisierten Zone. 
Der Rat bringt ferner seine größte Besorgnis über 
die Folgen für das Personal der Vereinten Nationen 
zum Ausdruck und ersucht den Generalsekretär, 
die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährlei
stung der Sicherheit dieses Personals zu ergreifen 
und darüber Bericht zu erstatten. Der Rat verlangt 
außerdem, daß der freie Zugang zum Flughafen 
wiederhergestellt wird, damit diejenigen, die in das 
Land einreisen oder es verlassen wollen, dies tun 
können. 
Der Rat appelliert an alle Rwander und alle Partei
en und Gruppen, von allen weiteren Gewalthand
lungen oder -androhungen Abstand zu nehmen und 
in den Positionen zu verbleiben, die sie vor dem 
Vorfall innehatten. Er fordert nachdrücklich die 
Achtung der Sicherheit der Zivilbevölkerung und 
der in Rwanda lebenden Ausländer sowie der UN
AMIR und des weiteren Personals der Vereinten 
Nationen. 
Der Sicherheitsrat hat zu Anfang dieser Woche das 
Mandat der Operation der Vereinten Nationen in 
Rwanda um weitere vier Monate verlängert und ei
ne binnen sechs Wochen stattfindende Überprü
fung der Situation vorgesehen, mit der Maßgabe, 
daß bei der Einsetzung aller in dem Friedensab
kommen von Aruscha vorgesehenen Übergangsin
stitutionen Fortschritte erzielt werden. Er bekräf
tigt sein Eintreten für das Friedensabkommen von 
Aruscha und bittet alle Parteien nachdrücklich, es 
vollinhaltlich durchzuführen und insbesondere die 
Waffenruhe einzuhalten. 
Der Rat wird mit dieser Angelegenheit befaßt blei
ben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Anpassung 
des Mandats der Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Rwanda (UNAMIR) angesichts 
der umfangreichen Gewalttätigkeiten im Lan
de. - Resolution 912(1994) vom 21. April 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutio

nen über die Situation in Rwanda, insbesondere 
seine Resolution 872(1993) vom 5. Oktober 
1993, mit der er die Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Rwanda (UNAMIR) eingerichtet 
hat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 909(1994) 
vom 5. April 1994, mit der das Mandat der UN
AMIR bis zum 29. Juli 1994 verlängert wurde, 
mit der Maßgabe einer Überprüfung innerhalb 
von sechs Wochen und davon ausgehend, daß 
bei der Schaffung der in dem Friedensabkom
men von Aruscha zwischen der Regierung 
Rwandas und der Rwandischen Patriotischen 
Front vorgesehenen Übergangsinstitutionen 
Fortschritte erzielt würden, 
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• sowie unter Hinweis auf seine Erklärung vom 
7. April 1994 (S/PRST/1994/16), in der er unter 
anderem sein Eintreten für das Friedensabkom
men von Aruscha bekräftigt und alle Parteien 
nachdrücklich gebeten hat, es vollinhaltlich 
durchzuführen, 
nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 20. April 1994 (S/1994/470), 
betonend, daß das Friedensabkommen von 
Aruscha für den Friedensprozeß in Rwanda 
nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, 
mit dem Ausdruck tiefen Bedauerns darüber, 
daß die Parteien die Bestimmungen des Frie
densabkommens von Aruscha, insbesondere 
soweit sie die Waffenruhe betreffen, nicht voll 
in die Tat umgesetzt haben, 
in Anerkennung der Initiativen, welche die Prä
sidenten Rwandas und Burundis ergriffen hat
ten, um mit friedlichen Mitteln und in Zusam
menarbeit mit den führenden Politikern der Re
gion zu einer Lösung der Probleme in ihren 
Ländern zu gelangen, 

• erschüttert über den tragischen Vorfall, bei dem 
die Präsidenten Rwandas und Burundis am 
6. April 1994 ums Leben gekommen sind, 
erschüttert über die anschließenden umfangrei
chen Gewalttätigkeiten in Rwanda, die zum 
Tod Tausender unschuldiger Zivilpersonen, 
darunter auch von Frauen und Kindern, zur 
Vertreibung eines beträchtlichen Teils der 
ruandischen Bevölkerung, insbesondere auch 
von Rwandern, die bei der UNAMIR Zuflucht 
gesucht hatten, und zu einer erheblichen Zu
nahme der Zahl der Flüchtlinge in den Nach
barländern geführt haben, 

- zutiefst besorgt über das Andauern der Kämp
fe, der Plünderungen und des Banditenunwe
sens sowie über den Zusammenbruch von 
Recht und Ordnung, insbesondere in Kigali, 
unterstreichend, daß es notwendig ist, daß alle 
Länder alles vermeiden, was zu einer Zuspit
zung der Situation in Rwanda führen könnte, 

- mit dem Ausdruck seiner tiefen Sorge um die 
Sicherheit des Personals der UNAMIR und des 
übrigen Personals der Vereinten Nationen so
wie des Personals der nichtstaatlichen Organi
sationen, das beim Vollzug des Friedensprozes
ses und bei der Verteilung humanitärer Hilfsgü
ter mitwirkt, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General
sekretärs vom 20. April 1994; 

2. verleiht seinem Bedauern Ausdruck über den 
tragischen Vorfall, bei dem die Präsidenten 
Rwandas und Burundis ums Leben gekommen 
sind, und wiederholt seine Bitte an den Gene
ralsekretär, dem Rat, wie in seiner Erklärung 
vom 7. April 1994 erbeten, Bericht zu erstatten; 

3. verleiht außerdem seinem Bedauern Ausdruck 
über die anschließenden Gewalttätigkeiten, bei 
denen die Ministerpräsidentin, Kabinettsmini
ster, Regierungsbeamte und Tausende von an
deren Zivilpersonen ums Leben gekommen 
sind; 

4. verurteilt die in Rwanda, insbesondere in Kiga
l i , stattfindenden Gewalttätigkeiten, die das Le
ben und die Sicherheit der Zivilbevölkerung 
gefährden; 

5. verurteilt nachdrücklich die Angriffe auf das 
Personal der UNAMIR und das übrige Personal 
der Vereinten Nationen, bei denen mehrere An
gehörige der UNAMIR getötet oder verletzt 
wurden, und fordert alle Beteiligten auf, diesen 
Gewalthandlungen ein Ende zu setzen und das 
humanitäre Völkerrecht voll zu achten; 

6. verlangt die sofortige Einstellung der Feindse
ligkeiten zwischen den Streitkräften der Regie

rung Rwandas und der Rwandischen Patrioti
schen Front und die Beendigung der sinnlosen 
Gewalt und des Blutvergießens, in denen 
Rwanda zu versinken droht; 

7. würdigt die aktiven Bemühungen des Sonder
beauftragten des Generalsekretärs und des 
Kommandeurs der UNAMIR um die Her
beiführung einer Waffenruhe und um die Ver
mittlung zwischen den Parteien mit dem Ziel 
der möglichst raschen Beilegung der rwandi
schen Krise; 

8. beschließt, im Lichte der derzeitigen Situation 
in Rwanda das Mandat der UNAMIR wie folgt 
anzupassen: 
a) als Vermittler zwischen den Parteien tätig 

zu werden, um zu versuchen, ihre Zustim
mung zu einer Waffenruhe zu erreichen; 

b) bei der Wiederaufnahme der humanitären 
Hilfsmaßnahmen so weit wie möglich be
hilflich zu sein und 

c) die Entwicklung der Lage in Rwanda lau
fend zu beobachten und darüber Bericht zu 
erstatten, insbesondere was die Sicherheit 
der Zivilpersonen betrifft, die bei der UNA
MIR Zuflucht gesucht haben, 

und genehmigt zu diesem Zweck die in den Zif
fern 15 bis 18 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 20. April 1994 ausgewiesene Truppenstär
ke; 

9. beschließt, die Situation in Rwanda ununter
brochen weiterzuverfolgen, und erklärt sich 
bereit, alle Empfehlungen betreffend die Trup
penstärke und das Mandat der UNAMIR, die 
der Generalsekretär unter Berücksichtigung 
der Entwicklung der Lage abgibt, sofort zu 
prüfen; 

10. erklärt erneut, daß die volle Durchführung des 
Friedensabkommens von Aruscha für die Re
gelung des rwandischen Konflikts von aus
schlaggebender Bedeutung ist, und bittet die 
Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU), mit den Vereinten Nationen in dieser 
Hinsicht auch weiterhin voll zusammenzuar
beiten; 

11. würdigt die Bemühungen, welche die führen
den Politiker der Subregion unternehmen, um 
eine Lösung der Krise in Rwanda zu finden, 
und fordert die führenden Politiker der Region, 
insbesondere den Mittler im Friedensprozeß 
von Aruscha, auf, in Zusammenarbeit mit der 
OAU und den Vereinten Nationen in ihren 
Bemühungen zu beharren und diese noch zu 
verstärken; 

12. erklärt erneut, daß das Friedensabkommen von 
Aruscha auch weiterhin der einzig gültige Rah
men für die Lösung des rwandischen Konflikts 
ist und die Grundlage für Frieden, nationale 
Einheit und Aussöhnung in dem Lande dar
stellt, und fordert die Parteien auf, sich erneut 
auf dieses Abkommen zu verpflichten; 

13. fordert die Parteien außerdem auf, voll zusam
menzuarbeiten, um die ungehinderte Ausliefe
rung humanitärer Hilfsgüter an alle Notleiden
den in ganz Rwanda sicherzustellen, und appel
liert in diesem Zusammenhang an die interna
tionale Gemeinschaft, umfangreichere, dem 
Ausmaß der menschlichen Tragödie in Rwanda 
angemessene humanitäre Hilfe zu gewähren; 

14. bestätigt nachdrücklich sein Eintreten für die 
Erhaltung der Einheit und territorialen Unver
sehrtheit Rwandas; 

15. bittet den Generalsekretär, die Ereignisse in 
Rwanda weiter zu verfolgen und dem Rat spä
testens fünfzehn Tage nach Verabschiedung 
dieser Resolution umfassend über die Entwick
lung der Lage Bericht zu erstatten; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 30. April 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/21) 

Auf der 3371. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
April 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation betreffend Rwanda< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist entsetzt über die auch wei
terhin eintreffenden Berichte über das Blutbad, das 
unter unschuldigen Zivilpersonen in Kigali und in 
anderen Teilen Rwandas angerichtet wurde, sowie 
über Berichte, wonach Vorbereitungen für weitere 
Massaker getroffen werden. Er teilt die Besorgnis 
des Zentralorgans für die Verhütung, Bewältigung 
und Beilegung von Konflikten der Organisation 
der Afrikanischen Einheit (OAU) darüber, daß die 
Massaker und willkürlichen Tötungen in Rwanda 
systematisch und unvermindert andauern. Er erin
nert daran, daß diese Tötungen vom Sicherheitsrat 
in seiner Resolution 912 (1994) vom 21. April 
1994 bereits verurteilt wurden. 
Im ganzen Land ist es zu Angriffen auf wehrlose 
Zivilpersonen gekommen, insbesondere in Gebie
ten, die der Kontrolle von Mitgliedern oder Anhän
gern der Streitkräfte der Interimsregierung Rwan
das unterstehen. Der Sicherheitsrat verlangt, daß 
die Interimsregierung Rwandas und die Rwandi-
sche Patriotische Front in den ihrer Kontrolle un
terstehenden Gebieten wirksame Maßnahmen zur 
Verhinderung weiterer Angriffe auf Zivilpersonen 
ergreifen. Er fordert die Führer beider Parteien auf, 
solche Angriffe öffentlich zu verurteilen und sich 
zu verpflichten, dafür Sorge zu tragen, daß Perso
nen, die zu solchen Angriffen anstiften oder sich 
daran beteiligen, verfolgt und bestraft werden. 
Der Sicherheitsrat verurteilt alle diese Verstöße ge
gen das humanitäre Völkerrecht in Rwanda, insbe
sondere die gegen die Zivilbevölkerung gerichte
ten Verstöße, und erinnert daran, daß Personen, die 
zu solchen Handlungen anstiften oder sich daran 
beteiligen, individuell verantwortlich sind. In die
sem Zusammenhang erinnert der Sicherheitsrat 
daran, daß die Tötung von Mitgliedern einer ethni
schen Gruppe in der Absicht, diese Gruppe ganz 
oder teilweise zu zerstören, ein nach dem Völker
recht strafbares Verbrechen darstellt. 
Der Sicherheitsrat wiederholt die in seiner Resolu
tion 912(1994) gestellte Forderung nach einer so
fortigen Waffenruhe und Einstellung der Feindse
ligkeiten zwischen den Streitkräften der Interims
regierung Rwandas und der Rwandischen Patrioti
schen Front. Er würdigt die Vermittlungsbemühun
gen des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
und des Kommandeurs der Hilfsmission der Ver
einten Nationen für Rwanda (UNAMIR) um die 
Herbeiführung eines solchen Ergebnisses und er
sucht sie, ihre Bemühungen in Verbindung mit den 
Ländern der Region und der OAU fortzusetzen. Er 
würdigt außerdem den Mut und die Entschlossen
heit, die das Personal der UNAMIR an den Tag 
legt, um Zivilpersonen zu schützen, die bei der UN
AMIR Zuflucht gesucht haben. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, 
welche die Länder der Region mit Unterstützung 
der Organisation der Afrikanischen Einheit unter
nehmen, um den Kampfhandlungen und Massa
kern in Rwanda ein Ende zu setzen. Er würdigt 
außerdem die Anstrengungen, welche die Staaten, 
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die Organisationen der Vereinten Nationen und die 
nichtstaatlichen Organisationen unternehmen, um 
dem leidenden Volk von Rwanda humanitäre Not
hilfe zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat ist tief besorgt über die Lage der 
vielen Tausenden von Flüchtlingen und Vertriebe
nen, die gezwungen wurden, vor den Kampfhand
lungen und Massakern in Rwanda zu fliehen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten auf, dem 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge (UNHCR) und den anderen in 
dem Gebiet tätigen humanitären Organisationen 
und Hilfsorganisationen dabei behilflich zu sein, 
den dringenden humanitären Bedarf in Rwanda 
und den angrenzenden Staaten zu decken. Der Rat 
fordert die an Rwanda angrenzenden Staaten auf, 
in Zusammenarbeit mit der OAU den Flüchtlingen 
den erforderlichen Schutz zu gewähren und die 
Weiterleitung von Hilfsgütern zu erleichtern, damit 
der Hilfsbedarf der innerhalb Rwandas Vertriebe
nen gedeckt werden kann. 
Der Sicherheitsrat fordert alle rwandischen Partei
en auf, den Schutz der Vertriebenen und Flüchtlin
ge in Rwanda und der Flüchtlinge außerhalb Rwan
das zu gewährleisten und die freie Durchfahrt der 
humanitären Hilfskonvois sicherzustellen. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß koordinierte 
internationale Maßnahmen dringend erforderlich 
sind, um zur Befriedung Rwandas beizutragen und 
das Leiden des rwandischen Volkes zu lindern. Er 
ersucht den Generalsekretär, in Abstimmung mit 
dem Generalsekretär der OAU und den Ländern 
der Region die erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen, um sicherzustellen, daß die internationalen 
Anstrengungen zur Verbesserung der Lage in 
Rwanda in wirksamer und koordinierter Weise 
vonstatten gehen, sowie dafür Sorge zu tragen, daß 
alle in Betracht kommenden Parteien laufend voll 
unterrichtet werden. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig der 
Flughafen Kigali für die Anlieferung der interna
tionalen Hilfsgüter nach Rwanda und für die Erfor
dernisse der UNAMIR ist. Er fordert die Parteien 
auf, zuzulassen, daß der Flughafen für solche 
Zwecke ständig offengehalten wird. 
Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, si
cherzustellen, daß die Situation in Rwanda die Si
cherheit und Stabilität der Nachbarländer nicht be
einträchtigt. 
Der Sicherheitsrat weist warnend daraufhin, daß es 
zu einer weiteren schwerwiegenden Zuspitzung 
der Situation in Rwanda käme, wenn die Parteien 
Zugang zu zusätzlichen Waffen erhielten. Er appel
liert an alle Staaten, die Lieferung von Waffen oder 
die Gewährung einer wie auch immer gearteten mi
litärischen Hilfe an die Konfliktparteien zu unter
lassen. Er erklärt sich grundsätzlich bereit, die An
wendung eines Waffenembargos gegen Rwanda 
rasch zu prüfen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
Erhaltung der Einheit und territorialen Unversehrt
heit Rwandas. Er bringt von neuem seine Überzeu
gung zum Ausdruck, daß das Friedensabkommen 
von Aruscha weiterhin der einzig anwendbare Rah
men für die Lösung des Konflikts in Rwanda ist 
und die Grundlage für Frieden, nationale Einheit 
und Aussöhnung in dem Land bietet. Er fordert die 
Parteien nochmals auf, sich erneut auf dieses Ab
kommen zu verpflichten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
a) in Abstimmung mit dem Generalsekretär der 

OAU weiter darüber Bericht zu erstatten, wel
che Maßnahmen ergriffen werden könnten, um 
bei der Wiederherstellung von Recht und Ord
nung in Rwanda behilflich zu sein und die Si
cherheit der Vertriebenen zu gewährleisten; 

b) in Zusammenarbeit mit dem UNHCR, der 
OAU und den Ländern der Region die erforder
lichen vorbeugenden diplomatischen Schritte 
zu unternehmen, um ein Übergreifen der Ge
walt und der Greueltaten auf die benachbarten 
Länder zu verhindern; 

c) umgehend zu erkunden, auf welche Weise den 
Flüchtlingen und Vertriebenen humanitäre 
Nothilfe geleistet werden kann; 

d) sich mit dem UNHCR hinsichtlich der Maß
nahmen ins Benehmen zu setzen, die zu ergrei
fen sind, um den entlang der Grenzen zu Tansa
nia, Uganda, Zaire und Burundi versammelten 
Vertriebenen humanitäre Hilfe zu leisten; 

e) alle bei ihm eingehenden Informationen über 
mögliche Waffenlieferungen nach Rwanda 
dem Rat zur Kenntnis zu bringen und die Län
der der Region und die OAU hinsichtlich der 
praktischen Durchführung eines Waffenembar
gos gegen Rwanda zu konsultieren; und 

f) Vorschläge zur Untersuchung der Berichte 
über schwerwiegende Verstöße gegen das hu
manitäre Völkerrecht während des Konflikts 
vorzulegen. 

Der Sicherheitsrat erklärt, daß er beabsichtigt, das 
Schreiben des Generalsekretärs vom 29. April 
1994 (S/1994/518) und alle etwaigen weiteren 
Empfehlungen des Generalsekretärs umgehend zu 
prüfen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweiterung 
des Mandats der Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Rwanda (UNAMIR) und Verhän
gung eines Waffenembargos. - Resolution 
918(1994) vom 17. Mai 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutio

nen über die Situation in Rwanda, insbesondere 
seiner Resolution 872(1993) vom 5. Oktober 
1993, mit der er die Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Rwanda (UNAMIR) eingerichtet 
hat, seiner Resolution 909(1994) vom 5. April 
1994, mit der das Mandat der UNAMIR bis 
zum 29. Juli 1994 verlängert wurde, sowie sei
ner Resolution 912(1994) vom 21. April 1994, 
mit der er das Mandat der UNAMIR angepaßt 
hat, 

- unter Hinweis auf die Erklärungen des Ratsprä
sidenten vom 7. April 1994 (S/PRST/1994/16) 
und 30. April 1994 (S/PRST/1994/21), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 13. Mai 1994 (S/1994/565), 

- in Bekräftigung seiner Resolution 868(1993) 
vom 29. September 1993 über die Sicherheit 
der Einsätze der Vereinten Nationen, 

- unter nachdrücklicher Verurteilung der derzeit 
in Rwanda stattfindenden Gewalttätigkeiten 
und insbesondere unter Verurteilung der zahl
reichen Tötungen von Zivilpersonen, die in 
Rwanda stattgefunden haben, und der Straffrei
heit, mit der bewaffnete Personen dort vorge
hen konnten und weiterhin vorgehen, 

- unter Betonung der Bedeutung des Friedensab-
'.commens von Aruscha für die friedliche Rege
lung des Konflikts in Rwanda sowie der Not
wendigkeit, daß sich alle Parteien erneut auf die 
volle Durchführung des Abkommens ver
pflichten, 

- mit Lob für die Bemühungen der Organisation 
der Afrikanischen Einheit (OAU) und ihrer Or
gane sowie für die Bemühungen des tansani
schen Vermittlers um die diplomatische, politi
sche und humanitäre Unterstützung zur Durch
führung der einschlägigen Resolutionen des 
Rates, 

- zutiefst darüber besorgt, daß die Situation in 
Rwanda, die zum Tod vieler Tausender un
schuldiger Zivilpersonen, darunter auch von 
Frauen und Kindern, zur Vertreibung eines be
trächtlichen Teils der rwandischen Bevölke
rung im eigenen Land und zu einem Massen
exodus von Flüchtlingen in Nachbarländer ge
führt hat, eine humanitäre Krise von ungeheu
rem Ausmaß darstellt, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Beunruhi
gung angesichts der laufenden Berichte über 
systematische und weitverbreitete flagrante 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in 
Rwanda sowie andere Verletzungen des Rechts 
auf Leben und Eigentum, 

- in diesem Zusammenhang daran erinnernd, daß 
die Tötung von Mitgliedern einer ethnischen 
Gruppe in der Absicht, diese Gruppe ganz oder 
teilweise zu zerstören, ein nach dem Völker
recht strafbares Verbrechen darstellt, 

- allen Parteien dringend nahelegend, daß sie ab 
sofort jede Aufstachelung zu Gewalt oder eth
nischem Haß, insbesondere durch die Massen
medien, einstellen, 

- sowie unter Hinweis auf sein an den Generalse
kretär gerichtetes Ersuchen, Informationen 
über die Verantwortlichkeit für den tragischen 
Vorfall, bei dem die Präsidenten Rwandas und 
Burundis ums Leben gekommen sind, zu sam
meln, 

- ferner unter Hinweis darauf, daß er den Gene
ralsekretär ersucht hatte, Vorschläge zur Unter
suchung der Berichte über schwerwiegende 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
während des Konflikts vorzulegen, 

- unter Hervorhebung dessen, daß es dringend 
koordinierter internationaler Maßnahmen be
darf, um das Leid des rwandischen Volkes zu 
mildern und mitzuhelfen, den Frieden in Rwan
da wiederherzustellen, und in diesem Zusam
menhang mit Genugtuung über die Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der OAU sowie mit den Ländern in der Region, 
insbesondere dem Vermittler des Friedenspro
zesses von Aruscha, 

- in diesem Zusammenhang von dem Wunsche 
geleitet, das Mandat der UNAMIR auf huma
nitäre Zwecke auszudehnen, und unter Beto
nung der Wichtigkeit, die er der Unterstützung 
und der Zusammenarbeit der Parteien für die 
erfolgreiche Durchführung aller Aspekte dieses 
Mandats beimißt, 

- unter Bekräftigung seines Eintretens für die 
Einheit und territoriale Unversehrtheit Rwan
das, 

- in der Erkenntnis, daß letztlich das Volk Rwan
das die Verantwortung für die nationale Aus
söhnung und den Wiederaufbau seines Landes 
trägt, 

- zutiefst beunruhigt über das Ausmaß an 
menschlichem Leid, das durch diesen Konflikt 
verursacht wurde, und darüber besorgt, daß das 
Fortdauern der Situation in Rwanda eine Be
drohung des Friedens und der Sicherheit in der 
Region darstellt, 

A 

1. verlangt, daß alle Konfliktparteien die Feindse
ligkeiten sofort einstellen, einer Waffenruhe 
zustimmen und der sinnlosen Gewalt und dem 
unsinnigen Blutvergießen ein Ende setzen, in 
denen Rwanda zu versinken droht; 

2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
13. Mai 1994 (S/1994/565); 

3. beschließt, das Mandat der UNAMIR nach der 
Resolution 912( 1994) um die folgenden zusätz-
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liehen Aufgaben, nach Maßgabe der ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel, zu erweitern: 
a) zur Sicherheit und zum Schutz der Vertrie

benen, Flüchtlinge und gefährdeten Zivil

personen in Rwanda beizutragen, nament

lich durch die Errichtung und Erhaltung, wo 
dies möglich ist, von sicheren humanitären 
Zonen; 

b) Sicherheit und Unterstützung für die Vertei

lung von Hilfsgütern sowie für die huma

nitären Hilfseinsätze zu gewährleisten; 
4. ist sich dessen bewußt, daß die UNAMIR mög

licherweise in Selbstverteidigung Maßnahmen 
gegen Personen oder Gruppen ergreifen muß, 
die geschützte Orte und Bevölkerungsgruppen, 
Personal der Vereinten Nationen und sonstiges 
humanitäres Personal oder die Mittel zur Liefe

rung oder Verteilung von humanitären Hilfsgü

tern bedrohen; 
5. genehmigt in diesem Zusammenhang eine Er

höhung der Truppenstärke der UNAMIR auf 
5 500 Soldaten; 

6. ersucht den Generalsekretär, wie in seinem Be

richt empfohlen und als erste Phase, die derzeit 
in Nairobi stationierten Militärbeobachter so

fort nach Rwanda zu dislozieren und die Antei

le des derzeit in Rwanda stationierten mechani

sierten Infanteriebataillons auf die volle Trup

penstärke zu bringen; 
7. ersucht den Generalsekretär außerdem, über die 

nächste Phase der Dislozierung der UNAMIR 
so bald als möglich Bericht zu erstatten, ein

schließlich unter anderem über die Zusammen

arbeit der Parteien, den Fortschritt in Richtung 
auf eine Waffenruhe, die Verfügbarkeit von 
Ressourcen und die vorgeschlagene Dauer des 
Mandats, damit der Rat diese Fragen erneut 
überprüfen und die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen kann; 

8. ennutigt den Generalsekretär, seine Bemühun

gen in Zusammenarbeit mit dem Generalse

kretär der OAU zu beschleunigen, um von den 
Mitgliedstaaten das erforderliche Personal zu 
erhalten, damit die Dislozierung der erweiter

ten UNAMIR rasch vonstatten gehen kann; 
9. bittet die Mitgliedstaaten, rasch auf das Ersu

chen des Generalsekretärs um die erforderli

chen Ressourcen, einschließlich der Mittel zur 
logistischen Unterstützung, zu reagieren, die 
eine rasche Dislozierung der erweiterten UNA

MIR sowie ihre Unterstützung vor Ort erlauben 
würde; 

10. bittet nachdrücklich alle Parteien in Rwanda, 
mit der UNAMIR bei der Erfüllung ihres Auf

trags voll zusammenzuarbeiten und insbeson

dere ihre Bewegungsfreiheit und die ungehin

derte Auslieferung der humanitären Hilfsgüter 
zu gewährleisten, und fordert sie außerdem auf, 
den Flughafen von Kigali als neutrale Zone un

ter der Kontrolle der UNAMIR zu behandeln; 
11. verlangt, daß alle Parteien in Rwanda das Per

sonal sowie die Grundstücke und Gebäude der 
Vereinten Nationen und anderer Organisatio

nen, die in Rwanda tätig sind, achten und daß 
sie von jeder Einschüchterung oder Gewaltan

wendung gegen Personal, das humanitäre und 
friedenssichernde Aufgaben wahrnimmt, Ab

stand nehmen; 
12. lobt die Bemühungen der Staaten, der Organi

sationen der Vereinten Nationen und der nicht

staatlichen Organisationen, die humanitäre und 
sonstige Unterstützung geleistet haben, ermu

tigt sie, diese Unterstützung fortzusetzen und 
zu verstärken, und bittet andere Stellen nach

drücklich, ebenso solche Unterstützung zu lei

sten; 

В 

 feststellend, daß die Situation in Rwanda eine 
Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in 
der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

13. beschließt, daß alle Staaten den Verkauf oder 
die Lieferung nach Rwanda von Rüstungsgü

tern und sonstigem Wehrmaterial jeder Art, 
einschließlich Waffen und Munition, Militär

fahrzeugen und ausrüstung, paramilitärischer 
Polizeiausrüstung sowie Ersatzteilen, durch ih

re Staatsangehörigen oder von ihrem Hoheits

gebiet aus oder unter Benutzung von ihre Flag

ge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen 
verhindern werden; 

14. beschließt außerdem, gemäß Regel 28 seiner 
vorläufigen Geschäftsordnung einen aus sämt

lichen Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuß 
des Sicherheitsrats einzusetzen, mit dem Auf

trag, die nachstehenden Aufgaben wahrzuneh

men, dem Rat über seine Arbeit Bericht zu er

statten und Bemerkungen und Empfehlungen 
vorzulegen: 
a) Einholung von Informationen von allen 

Staaten über die von ihnen ergriffenen Maß

nahmen zur wirksamen Durchführung des 
mit Ziffer 13 verhängten Embargos; 

b) Prüfung aller ihm von den Staaten zur 
Kenntnis gebrachten Informationen über 
Verstöße gegen das Embargo und in diesem 
Zusammenhang Abgabe von Empfehlungen 
an den Rat über Möglichkeiten zur Er

höhung der Wirksamkeit des Embargos; 
c) Empfehlung angemessener Maßnahmen im 

Falle von Verstößen gegen das mit Ziffer 13 
verhängte Embargo und regelmäßige Ver

sorgung des Generalsekretärs mit Informa

tionen zur Weiterleitung an die Mitglied

staaten; 
15. fordert alle Staaten, einschließlich der Staaten, 

die nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, 
sowie die internationalen Organisationen auf, 
ungeachtet etwaiger Rechte oder Verpflichtun

gen aus einer internationalen Übereinkunft, ei

nem Vertrag oder einer Lizenz oder Genehmi

gung, die zeitlich vor dem Datum der Verab

schiedung dieser Resolution liegen, streng im 
Einklang mit den Bestimmungen dieser Reso

lution zu handeln; 
16. beschließt, daß die Bestimmungen in den Zif

fern 13 und 15 auf Tätigkeiten im Zusammen

hang mit der UNAMIR und der UNOMUR kei

ne Anwendung finden; 
17. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß je

de erforderliche Unterstützung zu gewähren 
und im Sekretariat die dafür erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen; 

С 

18. ersucht den Generalsekretär, so bald wie mög

lich einen Bericht über die Untersuchung der in 
Rwanda während des Konflikts begangenen 
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völ

kerrecht vorzulegen; 
19. bittet den Generalsekretär und seinen Sonder

beauftragten, in Abstimmung mit der OAU und 
den Ländern in der Region ihre Bemühungen 
um eine politische Regelung in Rwanda im 
Rahmen des Friedensabkommens von Aruscha 
fortzusetzen; 

20. beschließt, die Situation in Rwanda ständig zu 
verfolgen, und ersucht den Generalsekretär, 
binnen fünf Wochen nach der Verabschiedung 

dieser Resolution und danach nochmals, recht

zeitig vor Auslaufen des derzeitigen Mandats 
der UNAMIR, einen weiteren Bericht zu erstat

ten, insbesondere auch über die humanitäre Si

tuation; 
21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim

mung angenommen. 
Über den Teil В sowie die Teile A und С wurde zu

vor separat abgestimmt. Das Abstimmungsergeb

nis für Teil В lautete wie folgt: +14; 1 : Rwanda; 
=0. Die Teile A und С wurden einstimmig ange

nommen. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Hilfsmission der Vereinten Natio

nen für Rwanda (UNAMIR).  Resolution 
925(1994) vom 8. Juni 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutio

nen über die Situation in Rwanda, insbesondere 
seiner Resolutionen 912(1994) vom 21. April 
1994 und 918(1994) vom 17. Mai 1994, in de

nen das Mandat der Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Rwanda (UNAMIR) festgelegt 
wurde, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 31. Mai 1994 (S/1994/640), 
 eingedenk der vom Ratspräsidenten am 3. Mai 

1994 abgegebenen Erklärung (S/PRST/1994/ 
22), 

 in Bekräftigung seiner Resolution 868(1993) 
vom 29. September 1993 über die Sicherheit 
der Einsätze der Vereinten Nationen, 

 mit Besorgnis feststellend, daß die Parteien bis

lang weder die Feindseligkeiten eingestellt 
noch einer Waffenruhe zugestimmt oder der 
Gewalt und dem Blutvergießen unter der Zivil

bevölkerung ein Ende gesetzt haben, 
 mit äußerster Besorgnis über Berichte, wonach 

in Rwanda Völkermordhandlungen stattgefun

den haben, und in diesem Zusammenhang dar

auf hinweisend, daß Völkermord ein nach dem 
Völkerrecht strafbares Verbrechen darstellt, 

 von neuem hinweisend auf seine nachdrückli

che Verurteilung der derzeit in Rwanda stattfin

denden Gewalttätigkeiten und insbesondere der 
systematischen Tötung von Tausenden von Zi

vilpersonen, 
 mit dem Ausdruck seiner Empörung darüber, 

daß die Urheber dieser Tötungen in Rwanda 
bisher straffrei vorgehen konnten und dies auch 
weiterhin tun, 

 feststellend, daß die UNAMIR nicht die Rolle 
eines Puffers zwischen den beiden Parteien 
übernehmen soll, 

 sowie feststellend, daß der erweiterte militäri

sche Anteil der UNAMIR nur beibehalten wird, 
solange und soweit dies erforderlich ist, um zur 
Sicherheit und zum Schutz der Vertriebenen, 
Flüchtlinge und gefährdeten Zivilpersonen in 
Rwanda beizutragen und gegebenenfalls die Si

cherheit der humanitären Hilfsmaßnahmen zu 
gewährleisten, 

 unterstreichend, daß die Vertreibung von etwa 
1,5 Millionen von Hungertod und Krankheit 
bedrohten Rwandern im eigenen Land und der 
Massenexodus von Flüchtlingen in die Nach

barländer eine humanitäre Krise von ungeheu

rem Ausmaß darstellen, 
 unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung des 

Friedensabkommens von Aruscha als Grundla
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ge für die friedliche Regelung des Konflikts in 
Rwanda, 

- mit Lob für die Länder, die humanitäre Unter
stützung für die rwandischen Flüchtlinge sowie 
Nothilfe zur Linderung des Leids des rwandi
schen Volkes gewährt haben, sowie für diejeni
gen Länder, die der UNAMIR Truppen und lo
gistische Unterstützung zur Verfügung gestellt 
haben, und von neuem feststellend, daß es dies
bezüglich dringend koordinierter internationa
ler Maßnahmen bedarf, 

- erfreut über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) und über die 
Beiträge der Länder der Region, insbesondere 
des Vermittlers im Friedensprozeß von 
Aruscha, und sie dazu ermutigend, ihre Be
mühungen fortzusetzen, 

- erfreut über den Besuch des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Menschenrech
te in Rwanda und in der Region, 

- in Anbetracht der Ernennung eines Sonderbe
richterstatters für Rwanda gemäß Resolution S-
3/1 der Menschenrechtskommission der Ver
einten Nationen vom 25. Mai 1994, 

- unter Bekräftigung seines Eintretens für die 
Einheit und territoriale Unversehrtheit Rwan
das, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
31. Mai 1994 (S/1994/640); 

2. unterstützt die darin enthaltenen Vorschläge 
des Generalsekretärs für die Dislozierung der 
erweiterten UNAMIR, insbesondere: 
a) den sofortigen Beginn der Dislozierung der 

zwei zusätzlichen Bataillone in Phase 2, in 
enger Synchronisierung mit Phase 1; 

b) die Fortsetzung der dringenden Vorberei
tungen für die Dislozierung der beiden für 
Phase 3 vorgesehenen Bataillone; und 

c) die flexible Abwicklung aller drei Phasen, 
um den wirksamen Einsatz der zur Verfü
gung stehenden Ressourcen zu gewährlei
sten und die in den Ziffern 4 a) und b) ange
führten Aufgaben zu erfüllen; 

3. beschließt, das am 29. Juli 1994 auslaufende 
Mandat der UNAMIR bis zum 9. Dezember 
1994 zu verlängern; 

4. bekräftigt, daß die UNAMIR zusätzlich zu ih
rer Aufgabe, als Vermittler zwischen den Par
teien tätig zu werden, um zu versuchen, ihre 
Zustimmung zu einer Waffenruhe zu erreichen, 
a) zur Sicherheit und zum Schutz der Vertrie

benen, Flüchtlinge und gefährdeten Zivil
personen in Rwanda beitragen wird, na
mentlich durch die Errichtung und Erhal
tung, wo dies möglich ist, von sicheren hu
manitären Zonen; und 

b) Sicherheit und Unterstützung für die Vertei
lung von Hilfsgütern sowie für die huma
nitären Hilfseinsätze gewährleisten wird; 

5. ist sich dessen bewußt, daß die UNAMIR mög
licherweise in Selbstverteidigung Maßnahmen 
gegen Personen oder Gruppen ergreifen muß, 
die geschützte Orte und Bevölkerungsgruppen, 
Personal der Vereinten Nationen und sonstiges 
humanitäres Personal oder die Mittel zur Liefe
rung oder Verteilung von humanitären Hilfsgü
tern bedrohen; 

6. verlangt, daß alle Konfliktparteien die Feindse
ligkeiten einstellen, einer Waffenruhe zustim
men und sofort Schritte unternehmen, um den 
systematischen Tötungen in den unter ihrer 
Kontrolle stehenden Gebieten ein Ende zu set
zen; 

7. begrüßt die Zusicherungen beider Parteien, mit 
der UNAMIR bei der Erfüllung ihres Auftrags 

zu kooperieren, anerkennt, daß eine solche Zu
sammenarbeit für die wirksame Erfüllung die
ses Auftrags wesentlich ist, und verlangt, daß 
sich beide Parteien an diese Zusicherungen hal
ten; 

8. verlangt femer, daß alle Parteien ab sofort jede 
Aufstachelung zu Gewalt oder ethnischem 
Haß, insbesondere durch die Massenmedien, 
einstellen; 

9. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, dem 
Ersuchen des Generalsekretärs um Mittel, 
einschließlich logistischer Unterstützung für 
eine rasche Dislozierung der zusätzlichen UN-
AMIR-Truppen, rasch zu entsprechen; 

10. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen, 
daß die UNAMIR die enge Zusammenarbeit, 
die sie mit der Hauptabteilung Humanitäre An
gelegenheiten und dem Büro der Vereinten Na
tionen für Nothilfemaßnahmen für Rwanda un
terhält, auch dem von der Menschenrechtskom
mission der Vereinten Nationen ernannten Son
derberichterstatter für Rwanda zuteil werden 
läßt; 

11. verlangt, daß alle Parteien in Rwanda das Per
sonal sowie die Grundstücke und Gebäude der 
Vereinten Nationen und der anderen Organisa
tionen, die in Rwanda tätig sind, achten und daß 
sie von jeder Einschüchterung oder Gewaltan
wendung gegen Personal, das humanitäre und 
friedenssichernde Aufgaben wahrnimmt, Ab
stand nehmen; 

12. betont, daß es unter anderem notwendig ist, 
a) daß alle geeigneten Maßnahmen getroffen 

werden, um die Sicherheit des Einsatzes und 
des an dem Einsatz beteiligten Personals zu 
gewährleisten; 

b) daß die getroffenen Sicherheitsvorkehrun
gen sich auf alle an dem Einsatz beteiligten 
Personen erstrecken; 

13. würdigt die Bemühungen der Staaten, der Or
ganisationen der Vereinten Nationen, der inter
nationalen Organisationen und der nichtstaatli
chen Organisationen, die humanitäre und son
stige Unterstützung geleistet haben, ermutigt 
sie, diese Unterstützung fortzusetzen und zu 
verstärken, und bittet andere Stellen nach
drücklich, ihrerseits solche Unterstützung zu 
leisten; 

14. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, einen 
Sondertreuhandfonds für Rwanda einzurichten, 
und bittet die internationale Gemeinschaft, 
großzügig dazu beizutragen; 

15. würdigt die unermüdlichen Anstrengungen des 
Kommandeurs der UNAMIR, den Verlust von 
weiteren unschuldigen Menschenleben zu ver
hindern und eine Waffenruhe zwischen den 
Parteien herbeizuführen; 

16. würdigt außerdem die Bemühungen des Gene
ralsekretärs und seines Sonderbeauftragten, ei
ne politische Regelung in Rwanda im Rahmen 
des Friedensabkommens von Aruscha zu er
zielen, bittet sie, in Abstimmung mit der OAU 
und den Ländern in der Region ihre 
Bemühungen fortzusetzen, und verlangt, daß 
die Parteien ernsthafte Anstrengungen unter
nehmen, um eine politische Aussöhnung her
beizuführen; 

17. beschließt, die Situation in Rwanda und die 
Rolle der UNAMIR ständig zu verfolgen, und 
ersucht den Generalsekretär zu diesem Zweck, 
dem Rat je nach Bedarf, spätestens jedoch am 
9. August 1994 und am 9. Oktober 1994 über 
die von der UNAMIR bei der Erfüllung ihres 
Auftrags verzeichneten Fortschritte, die Sicher
heit der gefährdeten Bevölkerung, die huma
nitäre Situation und die Fortschritte in Richtung 

auf eine Waffenruhe und eine politische Aus
söhnung Bericht zu erstatten; 

18. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Letztmalige 
Verlängerung des Mandats der Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen für Uganda und 
Rwanda (UNOMUR). - Resolution 928(1994) 
vom 20. Juni 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 812( 1993) 

vom 12. März 1993, 846(1993) vom 22. Juni 
1993 und 891(1993) vom 20. Dezember 1993, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 872(1993) 
vom 5. Oktober 1993, mit der er die Hilfsmissi
on der Vereinten Nationen für Rwanda (UNA
MIR) eingesetzt hat, sowie auf seine Resolutio
nen 893(1994) vom 6. Januar 1994, 909(1994) 
vom 5. April 1994, 912(1994) vom 21. April 
1994, 918(1994) vom 17. Mai 1994 und 925 
(1994) vom 8. Juni 1994, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
über die Beobachtermission der Vereinten Na
tionen für Uganda und Rwanda (UNOMUR) 
vom 16. Juni 1994 (S/1994/715), 

- mit Genugtuung darüber, daß die Beobach-
tungs- und Überwachungsaktivitäten der UNO
MUR mit Wirkung vom 14. Mai 1994 auf die 
gesamte Grenze zwischen Rwanda und Uganda 
ausgedehnt wurden, 

- betonend, daß es notwendig ist, das in Ziffer 13 
seiner Resolution 918(1994) verhängte allge
meine und vollständige Embargo für alle Liefe
rungen von Waffen und militärischem Gerät 
nach Rwanda einzuhalten und genau zu über
wachen, 

- in der Erwägung, daß die Zufuhr von Waffen zu 
den Fragen gehört, die bei den derzeit unter der 
Schirmherrschaft der UNAMIR geführten Ge
sprächen zwischen den rwandischen Parteien 
über eine Feuereinstellung am meisten zu Be
sorgnis Anlaß geben, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/1994/715); 

2. beschließt, das Mandat der UNOMUR um ei
nen abschließenden Zeitraum von drei Mona
ten bis zum 21. September 1994 zu verlängern, 
und stimmt darin überein, daß in diesem Zeit
raum die Zahl der Militärbeobachter schrittwei
se verringert werden soll; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat vor Aus
laufen des Mandats der UNOMUR über die Be
endigung ihrer Operationen Bericht zu erstat
ten; 

4. dankt der Regierung Ugandas für die Koopera
tion und Unterstützung, die sie der UNOMUR 
gewährt hat; 

5. betont die Bedeutung, die der Fortsetzung der 
Zusammenarbeit zwischen den ugandischen 
Behörden und der UNOMUR zukommt; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Zustimmung 
zu einem unter einzelstaatlicher Führung ste
henden, befristeten Einsatz mit humanitärer 
Zielsetzung in Rwanda. - Resolution 929 
(1994) vom 22. Juni 1994 
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Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutio

nen über die Situation in Rwanda, insbesondere 
seiner Resolutionen 912(1994) vom 21. April 
1994, 918(1994) vom 17. Mai 1994 und 
925( 1994) vom 8. Juni 1994, in denen das Man
dat und die Truppenstärke der Hilfsmission der 
Vereinten Nationen für Rwanda (UNAMIR) 
festgelegt wurden, 

- entschlossen, einen Beitrag zur Wiederaufnah
me des Prozesses einer politischen Regelung im 
Rahmen des Friedensabkommens von Aruscha 
zu leisten, und den Generalsekretär und seinen 
Sonderbeauftragten für Rwanda ermutigend, ih
re Bemühungen auf nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene zur Förderung dieser Zie
le fortzusetzen und zu verdoppeln, 

- betonend, wie wichtig es ist, daß alle Parteien 
im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele 
der Vereinten Nationen in Rwanda zusammen
arbeiten, 

- nach Behandlung des Schreibens des General
sekretärs vom 19. Juni 1994 (S/1994/728), 

- unter Berücksichtigung des erforderlichen 
Zeitaufwands für die Sammlung der Ressour
cen, die für die wirksame Dislozierung der UN
AMIR in der mit den Resolutionen 918(1994) 
und 925(1994) erweiterten Stärke notwendig 
sind, 

- Kenntnis nehmend von dem Angebot einiger 
Mitgliedstaaten, mit dem Generalsekretär bei 
der Verwirklichung der Ziele der Vereinten Na
tionen in Rwanda zusammenzuarbeiten (S/ 
1994/734), und unter Betonung des rein huma
nitären Charakters dieses Einsatzes, der unpar
teiisch und neutral durchgeführt und nicht zu 
einer Pufferstreitmacht zwischen den Parteien 
werden wird, 

- mit Genugtuung darüber, daß die Vereinten 
Nationen, die Organisation der Afrikanischen 
Einheit (OAU) und die Nachbarstaaten zusam
menarbeiten, um Rwanda zu befrieden, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die systemati
schen und umfangreichen Massaker an der Zi
vilbevölkerung in Rwanda weitergehen, 

- in der Erkenntnis, daß die derzeitige Situation 
in Rwanda einen einmaligen Fall darstellt, der 
dringende Maßnahmen seitens der internatio
nalen Gemeinschaft erfordert, 

- feststellend, daß das Ausmaß der humanitären 
Krise in Rwanda eine Bedrohung des Friedens 
und der Sicherheit in der Region darstellt, 

1. begrüßt das Schreiben des Generalsekretärs 
vom 19. Juni 1994 (S/1994/728) und erteilt sei
ne Zustimmung zur Schaffung eines multina
tionalen Einsatzes in Rwanda für humanitäre 
Zwecke, bis die erforderliche Personalstärke 
der UNAMIR hergestellt ist; 

2. begrüßt außerdem das Angebot einiger Mit
gliedstaaten (S/1994/734), mit dem Generalse
kretär zusammenzuarbeiten, um die Ziele der 
Vereinten Nationen in Rwanda durch die 
Schaffung eines unter einzelstaatlicher 
Führung stehenden zeitlich begrenzten Einsat
zes zu erreichen, dessen Ziel darin besteht, un
parteiisch zur Sicherheit und zum Schutz der 
Vertriebenen, Flüchtlinge und gefährdeten Zi
vilisten in Rwanda beizutragen, mit der Maßga
be, daß die Kosten für die Durchführung des 
Angebots von den betreffenden Mitgliedstaa
ten getragen werden; 

3. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, ermächtigt die mit dem 
Generalsekretär kooperierenden Mitgliedstaa
ten, den in Ziffer 2 genannten Einsatz unter 
Heranziehung aller Mittel durchzuführen, die 

notwendig sind, um die in den Buchstaben a) 
und b) der Ziffer 4 der Resolution 925(1994) 
gesetzten humanitären Ziele zu erreichen; 

4. beschließt, daß die Mission der mit dem Gene
ralsekretär kooperierenden Mitgliedstaaten auf 
einen Zeitraum von zwei Monaten ab der Ver
abschiedung dieser Resolution begrenzt sein 
wird, sofern der Generalsekretär nicht zu einem 
früheren Zeitpunkt feststellt, daß die erweiterte 
UNAMIR in der Lage ist, ihrem Auftrag nach
zukommen; 

5. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, daß 
einige Mitgliedstaaten bereits Truppen für die 
erweiterte UNAMIR angeboten haben; 

6. fordert alle Mitgliedstaaten auf. dringendauf das 
Ersuchen des Generalsekretärs um Ressourcen, 
einschließlich logistischer Unterstützung, zu 
reagieren, damit die erweiterte UNAMIR in der 
Lage ist, ihren Auftrag so bald wie möglich wirk
sam zu erfüllen, und ersucht den Generalse
kretär, festzulegen, welche Ausrüstung die für 
die erweiterte UNAMIR zugesagten Truppen 
unbedingt benötigen, und die Versorgung mit 
dieser Ausrüstung zu koordinieren; 

7. begrüßt in dieser Hinsicht die von den Mit
gliedstaaten bereits gemachten Angebote von 
Ausrüstungsgegenständen für diejenigen Län
der, die Truppen für die UNAMIR bereitstel
len, und fordert die anderen Mitgliedstaaten 
auf, ebenfalls Unterstützung dieser Art anzu
bieten, gegebenenfalls auch durch die vollstän
dige Ausrüstung der Kontingente bestimmter 
truppenstellender Länder, um die Dislozierung 
der erweiterten UNAMIR zu beschleunigen; 

8. ersucht die mit dem Generalsekretär kooperie
renden Mitgliedstaaten, ihre Maßnahmen eng 
mit der UNAMIR abzustimmen, und ersucht 
außerdem den Generalsekretär, hierfür geeig
nete Mechanismen zu schaffen; 

9. verlangt, daß alle Konfliktparteien und anderen 
Beteiligten allen Massakern an der Zivilbevöl
kerung in den ihrer Kontrolle unterstehenden 
Gebieten sofort ein Ende setzen und es den mit 
dem Generalsekretär kooperierenden Mitglied
staaten gestatten, den in Ziffer 3 ausgeführten 
Auftrag voll zu erfüllen; 

10. ersucht die betreffenden Staaten und den Gene
ralsekretär, dem Rat nach Bedarf regelmäßig 
über die Durchführung dieser Operation und 
die Fortschritte in Richtung auf die Erfüllung 
der in den Ziffern 2 und 3 genannten Ziele Be
richt zu erstatten, wobei der erste Bericht späte
stens fünfzehn Tage nach der Verabschiedung 
dieser Resolution vorzulegen ist; 

11. ersucht außerdem den Generalsekretär, im Rah
men des Berichts, der nach Ziffer 17 der Reso
lution 925( 1994) spätestens am 9. August 1994 
fällig ist, über die Fortschritte zu berichten, die 
im Hinblick auf den Abschluß der Dislozierung 
der erweiterten UNAMIR erzielt wurden, so
wie über die Fortschritte im Hinblick auf die 
Wiederaufnahme des Prozesses einer politi
schen Regelung im Rahmen des Friedensab
kommens von Aruscha; 

12. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +10; -0; =5: Brasilien, Chi
na, Neuseeland, Nigeria, Pakistan. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einsetzung 
einer Sachverständigenkommission zur Unter
suchung von schweren Verstößen gegen das 
humanitäre Völkerrecht und Völkermordhand-
lungen in Rwanda. - Resolution 935(1994) 
vom 1. Juli 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu

tionen über die Situation in Rwanda. 
- insbesondere in Bekräftigung der Resolutio

nen 918(1994) und 925(1994), mit denen er 
die Hilfsmission der Vereinten Nationen für 
Rwanda (UNAMIR) erweitert hat, und in die
sem Zusammenhang unter Betonung der Not
wendigkeit, die erweiterte UNAMIR rasch zu 
dislozieren, damit sie ihren Auftrag erfüllen 
kann, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 30. April 1994 
(S/PRST/1994/21), in der der Sicherheitsrat 
unter anderem alle Verstöße gegen das huma
nitäre Völkerrecht in Rwanda, insbesondere 
die gegen die Zivilbevölkerung gerichteten 
Verstöße, verurteilt und darauf hingewiesen 
hat, daß Personen, die zu solchen Handlungen 
anstiften oder sich daran beteiligen, individu
ell verantwortlich sind, 

- sowie unter Hinweis auf seine in der Erklärung 
des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
30. April 1994 und in Resolution 918(1994) an 
den Generalsekretär gerichteten Ersuchen be
treffend die Untersuchung der in Rwanda 
während des Konflikts begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 31. Mai 1994 (S/1994/640), in dem 
dieser feststellte, daß die Massaker und Tötun
gen in ganz Rwanda systematisch fortgesetzt 
würden, und worin er außerdem feststellte, daß 
nur eine ordnungsgemäße Untersuchung es ge
statten würde, den Sachverhalt zu ermitteln und 
die Verantwortlichen zu benennen, 
mit Genugtuung über den Besuch, den die Ho
he Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge Rwanda und der Region abgestattet 
hat, sowie Kenntnis nehmend von der Ernen
nung eines Sonderberichterstatters für Rwanda 
gemäß der von der Menschenrechtskommissi
on der Vereinten Nationen am 25. Mai 1994 ver
abschiedeten Resolution S-3/1, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner tiefen Be
sorgnis angesichts der fortgesetzten Berichte 
über systematische und weit verbreitete fla
grante Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht, insbesondere auch Völkermordhandlun
gen, in Rwanda, 
unter Hinweis darauf, daß alle Personen, die 
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völ
kerrecht begehen oder deren Begehung geneh
migen, für diese Verstöße individuell verant
wortlich sind und vor Gericht gestellt werden 
sollen, 

1. ersucht den Generalsekretär, dringend eine un
parteiische Sachverständigenkommission ein
zusetzen, mit dem Auftrag, die gemäß dieser 
Resolution vorgelegten Informationen zu prü
fen und zu analysieren, zusammen mit allen 
weiteren Informationen, die die Sachverstän
digenkommission durch eigene Nachfor
schungen oder durch die Bemühungen anderer 
Personen oder Organe erhält, namentlich auch 
von dem Sonderberichterstatter für Rwanda 
zur Verfügung gestellte Informationen, mit 
dem Ziel, dem Generalsekretär Schlußfolge
rungen hinsichtlich der Beweise für im Ho
heitsgebiet Rwandas begangene schwere Ver
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht, ins
besondere auch Beweise für mögliche Völker
mordhandlungen, vorzulegen; 

2. fordert die Staaten und gegebenenfalls die in
ternationalen humanitären Organisationen auf, 
in ihrem Besitz befindliche oder ihnen vorge-
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legte nachgewiesene Informationen über in 
Rwanda während des Konflikts begangene 
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völ
kerrecht, einschließlich Verletzungen der 
Konvention über die Verhütung und Bestra
fung des Völkermords, zusammenzustellen, 
und ersucht die Staaten, die zuständigen Orga
ne der Vereinten Nationen und die zuständigen 
Organisationen, diese Informationen inner
halb von 30 Tagen nach Verabschiedung die
ser Resolution und gegebenenfalls danach zur 
Verfügung zu stellen und der in Ziffer 1 ge
nannten Sachverständigenkommission die er
forderliche Unterstützung zu gewähren; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat über die 
Einsetzung der Sachverständigenkommission 
Bericht zu erstatten, und ersucht den General
sekretär ferner, innerhalb von vier Monaten 
nach Einsetzung der Sachverständigenkom
mission dem Rat über die Schlußfolgerungen 
der Kommission Bericht zu erstatten und diese 
Schlußfolgerungen bei etwaigen Empfehlun
gen über weitere zweckmäßige Schritte zu 
berücksichtigen; 

4. ersucht außerdem den Generalsekretär und so
weit angezeigt den Hohen Kommissar für 
Menschenrechte über den Generalsekretär, die 
dem Sonderberichterstatter für Rwanda vorge
legten Informationen der Sachverständigen
kommission zur Verfügung zu stellen und eine 
angemessene Koordinierung und Zusammen
arbeit zwischen der Sachverständigenkom
mission und dem Sonderberichterstatter bei 
der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben 
zu erleichtern; 

5. bittet alle Beteiligten nachdrücklich, mit der 
Sachverständigenkommission bei der Erfül
lung ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten, 
insbesondere auch, indem sie den Ersuchen 
der Kommission um Unterstützung und Zu
gang bei der Durchführung ihrer Untersuchun
gen Folge leisten; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 14. Juli 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/34) 

Auf der 3405. Sitzung des Sicherheitsrats am 
14. Juli 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation betreffend Rwanda< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat ist höchst beunruhigt über die 
Fortsetzung der Kampftandlungen in Rwanda, die 
zu einem Massenexodus der Bevölkerung geführt 
hat. Diese Situation könnte sehr schnell zu einer 
neuerlichen humanitären Katastrophe führen und 
die Stabilität der gesamten Region gefährden, da 
der Flüchtlingsstrom ernsthafte Auswirkungen auf 
die Nachbarländer hat. 
In Anbetracht dieser ernsten Situation 

verlangt der Sicherheitsrat eine sofortige und 
bedingungslose Waffenruhe und bittet die Par
teien, dem Kommandeur der Hilfsmission der 
Vereinten Nationen in Rwanda (UNAMIR) 
mitzuteilen, welche Maßnahmen sie in dieser 
Hinsicht ergriffen haben; 

- bittet der Sicherheitsrat nachdrücklich um die 
Wiederaufnahme des politischen Prozesses im 
Rahmen des Friedensabkommens von Aru
scha und fordert die Länder der Region, den 

Generalsekretär, seinen Sonderbeauftragten 
und die Organisation der Afrikanischen Ein
heit (OAU) auf, aktiv dazu beizutragen; 
bekräftigt der Sicherheitsrat den humanitären 
Charakter der Sicherheitszone im Südwesten 
Rwandas und verlangt, daß alle Beteiligten 
diesen voll achten. Er wird die Angelegenheit 
weiter genau verfolgen; 

- bittet der Sicherheitsrat außerdem die Mit
gliedstaaten, die Organisationen der Vereinten 
Nationen und die nichtstaatlichen Organisatio
nen nachdrücklich, alle verfügbaren Ressour
cen zu mobilisieren, um der notleidenden Zi
vilbevölkerung umgehend humanitäre Nothil
fe zu leisten; 
ruft der Sicherheitsrat die Mitgliedstaaten auf, 
die erforderlichen Beiträge zu leisten, um die 
möglichst umgehende Dislozierung der erwei
terten UNAMIR sicherzustellen. 

Der Sicherheitsrat ist entschlossen, die Entwick
lung der Situation in Rwanda genau zu verfolgen, 
und bleibt mit der Angelegenheit aktiv befaßt.« 

Menschenrechte 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Hoher Kom
missar für die Förderung und den Schutz aller 
Menschenrechte. - Resolution 48/141 vom 20. 
Dezember 1993 

Die Generalversammlung, 
- in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die 

Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen. 

- betonend, daß es gemäß der Charta Aufgabe al
ler Staaten ist, die Achtung vor allen Men
schenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne 
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Ge
schlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und 
zu festigen, 

- unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
einzuhalten und die Rechtsakte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, insbesondere den Interna
tionalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, den Internationalen Pakt über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie 
die Erklärung über das Recht auf Entwicklung 
vollinhaltlich anzuwenden, 

- erneut erklärend, daß das Recht auf Entwick
lung ein allgemeingültiges und unveräußerli
ches Recht ist, das einen grundlegenden Be
standteil der Rechte des Menschen bildet. 

- die Auffassung vertretend, daß die Förderung 
und der Schutz aller Menschenrechte ein vor
rangiges Anliegen der internationalen Gemein
schaft ist, 

- unter Hinweis darauf, daß eines der in der Char
ta verankerten Ziele der Vereinten Nationen 
darin besteht, eine internationale Zusammenar
beit herbeizuführen, um die Achtung vor den 
Menschenrechten zu fördern und zu festigen, 

- in Bekräftigung der nach Artikel 56 der Charta 
eingegangenen Verpflichtung, gemeinsam und 
einzeln in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen zu handeln, um die in Artikel 55 der 
Charta dargelegten Ziele zu erreichen, 

- betonend, daß die Förderung und der Schutz al
ler Menschenrechte von den Grundsätzen der 
Unparteilichkeit, Objektivität und Nichtselekti-
vität geleitet sein muß, im Geiste eines kon
struktiven internationalen Dialogs und der kon
struktiven internationalen Zusammenarbeit, 

- sich bewußt, daß alle Menschenrechte allge
meingültig, unteilbar, einander bedingend und 
miteinander verknüpft sind und daß ihnen inso
fern gleiche Wichtigkeit zukommt. 

- in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die Er
klärung und das Aktionsprogramm von Wien, 
die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen
rechte verabschiedet wurden, 

- überzeugt, daß die Weltkonferenz über Men
schenrechte einen wichtigen Beitrag zur Sache 
der Menschenrechte geleistet hat und daß ihre 
Empfehlungen durch wirksame Maßnahmen 
aller Staaten, der zuständigen Organe der Ver
einten Nationen und der Sonderorganisationen 
in Zusammenarbeit mit den nichtstaatlichen 
Organisationen umgesetzt werden sollten, 

- in Anerkennung dessen, daß es für die Förde
rung und den Schutz aller Menschenrechte 
wichtig ist, die Bereitstellung von Beratungs
diensten und technischer Hilfe durch das Sekre
tariats-Zentrum für Menschenrechte und ande
re zuständige Programme und Organe des Sy
stems der Vereinten Nationen zu verstärken, 

- entschlossen, die vorhandenen Einrichtungen 
zur Förderung und zum Schutz aller Menschen
rechte und Grundfreiheiten unter Vermeidung 
unnötiger Doppelarbeit anzupassen, zu stärken 
und zu straffen, 

- anerkennend, daß die Aktivitäten der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
rationalisiert und intensiviert werden müssen, 
um das Instrumentarium der Vereinten Natio
nen auf diesem Gebiet zu stärken und die Ziele 
der allgemeinen Achtung vor den internationa
len Menschenrechtsnormen und deren Einhal
tung zu fördern, 

- erneut erklärend, daß die Generalversamm
lung, der Wirtschafts- und Sozialrat und die 
Menschenrechtskommission die Organe sind, 
die für die Festlegung der Richtlinien und die 
Beschlußfassung auf dem Gebiet der Förde
rung und des Schutzes aller Menschenrechte 
verantwortlich sind, 

- in Bekräftigung der Notwendigkeit, das Instru
mentarium der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte laufend an die ge
genwärtigen und künftigen Bedürfnisse bei der 
Förderung und dem Schutz der Menschenrech
te anzupassen, sowie der Notwendigkeit, seine 
Koordinierung, Leistungsfähigkeit und Wirk
samkeit im Sinne der Erklärung und des Ak
tionsprogramms von Wien sowie im Hinblick 
auf eine ausgewogene und bestandfähige Ent
wicklung für alle Menschen zu verbessern, 

- nach Behandlung der Empfehlung in 
Abschnitt II Ziffer 18 der Erklärung und des 
Aktionsprogramms von Wien, 

1. beschließt, den Dienstposten eines Hohen 
Kommissars für Menschenrechte zu schaffen; 

2. beschließt, daß der Hohe Kommissar für Men
schenrechte 
a) eine Person von hohem sittlichen Ansehen 

sein muß, die sich durch persönliche Inte
grität und Sachverstand, namentlich auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, auszeich
net und die durch ihr Vertrautsein mit unter
schiedlichen Kulturen und ihre Aufge
schlossenheit für diese die Voraussetzungen 
erfüllt, die für die unparteiische, objektive, 
nichtselektive und effektive Wahrnehmung 
der Aufgaben des Hohen Kommissars erfor
derlich sind; 

b) vom Generalsekretär der Vereinten Natio
nen ernannt und von der Generalversamm
lung bestätigt wird, unter angemessener 
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Berücksichtigung eines turnusmäßigen 
Wechsels auf geographischer Grundlage, 
und für eine auf vier Jahre befristete Amts
zeit ernannt wird, mit der Möglichkeit einer 
einmaligen Verlängerung um weitere vier 
Jahre; 

c) den Rang eines Untergeneralsekretärs hat; 
3. beschließt, daß der Hohe Kommissar für Men

schenrechte 
a) sein Amt im Rahmen der Charta der Verein

ten Nationen, der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, der anderen internatio
nalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Men
schenrechte sowie des Völkerrechts wahr
zunehmen hat und daß er innerhalb dieses 
Rahmens insbesondere auch die Pflicht hat, 
die Souveränität, territoriale Unversehrtheit 
und innerstaatliche Zuständigkeit der Staa
ten zu achten und die universale Achtung 
vor allen Menschenrechten und deren Ein
haltung zu fördern, in der Erkenntnis, daß 
die Förderung und der Schutz aller Men
schenrechte im Rahmen der Ziele und 
Grundsätze der Charta ein legitimes Anlie
gen der internationalen Gemeinschaft ist; 

b) sich von der Erkenntnis leiten lassen muß, 
daß alle Menschenrechte - gleichviel, ob es 
sich um bürgerliche, kulturelle, politische, 
soziale oder wirtschaftliche Rechte handelt -
allgemeingültig, unteilbar, einander bedin
gend und miteinander verknüpft sind und 
daß, obschon die Bedeutung nationaler und 
regionaler Besonderheiten und unterschied
licher historischer, kultureller und religiöser 
Vorbedingungen zu berücksichtigen ist, die 
Staaten gleichwohl die Pflicht haben, unab
hängig von ihrem jeweiligen politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen System alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu 
fördern und zu schützen; 

c) anerkennen muß, welche Wichtigkeit der 
Förderung einer ausgewogenen und be
standfälligen Entwicklung für alle Men
schen und der Gewährleistung der Verwirk
lichung des Rechts auf Entwicklung zu
kommt, das in der Erklärung über das Recht 
auf Entwicklung niedergelegt ist; 

4. beschließt, daß der Hohe Kommissar für Men
schenrechte unter der Richtliniengebung und 
Weisungsbefugnis des Generalsekretärs der 
hauptverantwortliche Amtsträger der Verein
ten Nationen für die Menschenrechtsaktivitäten 
der Vereinten Nationen sein wird; im Rahmen 
der Gesamtzuständigkeit, der Befugnisse und 
der Beschlüsse der Generalversammlung, des 
Wirtschafts- und Sozialrats und der Menschen
rechtskommission hat der Hohe Kommissar die 
folgenden Aufgaben: 
a) die effektive Ausübung aller bürgerlichen, 

kulturellen, politischen, sozialen und wirt
schaftlichen Rechte durch alle zu fördern 
und zu schützen; 

b) die ihm von den zuständigen Organen des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte übertragenen 
Aufgaben wahrzunehmen und ihnen Emp
fehlungen mit dem Ziel zu unterbreiten, die 
Förderung und den Schutz aller Menschen
rechte zu verbessern; 

c) die Verwirklichung des Rechts auf Entwick
lung zu fördern und zu schützen und die von 
den entsprechenden Organen des Systems 
der Vereinten Nationen zu diesem Zweck 
gewährte Unterstützung zu verbessern; 

d) über das Sekretariats-Zentrum für Men
schenrechte und andere geeignete Institutio

nen auf Antrag der Staaten und gegebenen
falls regionaler Menschenrechtsorganisatio
nen Beratende Dienste sowie technische und 
finanzielle Hilfe bereitzustellen, mit dem 
Ziel, die Maßnahmen und Programme auf 
dem Gebiet der Menschenrechte zu unter
stützen; 

e) die einschlägigen Bildungs- und Auf
klärungsprogramme der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte zu ko
ordinieren; 

f) aktiv tätig zu werden, um die bestehenden 
Hindernisse für die volle Verwirklichung al
ler Menschenrechte zu beseitigen und sich 
den diesbezüglichen Herausforderungen zu 
stellen sowie die Fortdauer von Menschen
rechtsverletzungen in der ganzen Welt zu 
verhindern, wie dies in der Erklärung und im 
Aktionsprogramm von Wien zum Ausdruck 
kommt; 

g) im Zuge der Durchführung seines Mandats 
einen Dialog mit allen Regierungen aufzu
nehmen, mit dem Ziel, die Achtung vor al
len Menschenrechten sicherzustellen; 

h) die internationale Zusammenarbeit im Dien
ste der Förderung und des Schutzes aller 
Menschenrechte zu verstärken; 

i) die im gesamten System der Vereinten Na
tionen entfalteten Aktivitäten zur Förderung 
und zum Schutz der Menschenrechte zu ko
ordinieren; 

j) das Instrumentarium der Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet der Menschenrechte zu 
rationalisieren, anzupassen, zu stärken und 
zu straffen, mit dem Ziel, seine Leistungs
fähigkeit und Effektivität zu verbessern; 

k) die Gesamtaufsicht über das Zentrum für 
Menschenrechte zu führen; 

5. ersucht den Hohen Kommissar für Menschen
rechte, der Menschenrechtskommission und, 
über den Wirtschafts- und Sozialrat, der Gene
ralversammlung jährlich über seine Aktivitäten 
in Übereinstimmung mit seinem Mandat Be
richt zu erstatten; 

6. beschließt, daß das Amt des Hohen Kommis
sars für Menschenrechte in Genf angesiedelt 
wird, mit einem Verbindungsbüro in New 
York; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des 
jetzigen und der künftigen ordentlichen Haus
halte der Vereinten Nationen die erforderlichen 
Mitarbeiter und Ressourcen bereitzustellen, um 
dem Hohen Kommissar die Erfüllung seines 
Mandats zu ermöglichen, ohne daß dadurch 
Ressourcen aus den Entwicklungsprogrammen 
und -aktivitäten der Vereinten Nationen abge
zogen werden; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Ge
neralversammlung auf ihrer neunundvierzig
sten Tagung über die Durchführung dieser Re
solution Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch allgemei
ne Übereinstimmung. 

Korea 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom31. März 1994(UN-Dok.S/PRST/1994/13) 

Auf der 3357. Sitzung des Sicherheitsrats am 
31. März 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 

Punktes >Mitteilung des Generalsekretärs 
(S/1994/254), Mitteilung des Generalsekretärs 
(S/1994/322)< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung, die 
der Präsident des Rates am 8. April 1993 abgege
ben hat (S/25562), und an seine diesbezügliche Re
solution. 
Der Rat erklärt erneut, daß die Sicherungsmaßnah
men der Internationalen Atomenergie-Organisati
on (IAEA) bei der Durchführung des Vertrages 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (des 
Vertrages) von entscheidender Bedeutung sind und 
die Fortschritte bei der Nichtverbreitung zur Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit beitragen. 
Der Rat nimmt mit tiefer Genugtuung Kenntnis 
von den Anstrengungen, die der Generaldirektor 
der IAEA und die IAEA unternehmen, um das Si
cherungsabkommen zwischen der IAEA und der 
Demokratischen Volksrepublik Korea (INF-
CIRC/403) durchzuführen. 
Der Rat bekräftigt die Wichtigkeit der gemeinsa
men Erklärung der Demokratischen Volksrepublik 
Korea und der Republik Korea über die Entnuklea-
risierung der koreanischen Halbinsel und erklärt 
erneut, wie wichtig es ist, daß sich die Parteien die
ser Erklärung im Rahmen ihres fortgesetzten Dia
logs mit der nuklearen Frage auseinandersetzen. 
Der Rat begrüßt die gemeinsame Erklärung der De
mokratischen Volksrepublik Korea und der Verei
nigten Staaten von Amerika vom 11. Juni 1993, die 
auch den Beschluß der Demokratischen Volksre
publik Korea enthielt, die Inkraftsetzung ihres 
Rücktritts von dem Vertrag auszusetzen, sowie die 
im Juli 1993 in Genf erzielte Vereinbarung zwi
schen der Demokratischen Volksrepublik Korea 
und den Vereinigten Staaten von Amerika und die 
auf dieser Grundlage erzielten Fortschritte. 
Der Rat begrüßt außerdem die im Februar 1994 
zwischen der IAEA und der Demokratischen 
Volksrepublik Korea und zwischen der Demokrati
schen Volksrepublik Korea und den Vereinigten 
Staaten von Amerika erzielten Vereinbarungen. 
Der Rat nimmt davon Kenntnis, daß die Demokra
tische Volksrepublik Korea nach ihrem Beschluß 
vom 11. Juni 1993, ihren Rücktritt von dem Ver
trag auszusetzen, IAEA-Inspektionen an ihren sie
ben gemeldeten Standorten grundsätzlich akzep
tiert hat, und nimmt Kenntnis von der Erklärung 
des Ministeriums für Atomenergie der Demokrati
schen Volksrepublik Korea (S/1994/319). 
Der Rat nimmt außerdem Kenntnis von den Fest
stellungen des Gouverneursrats der IAEA zur Fra
ge der Einhaltung und von dem Bericht des Gene
raldirektors der IAEA an den Sicherheitsrat vom 
22. März 1994 (S/1994/322) und gibt seiner Be
sorgnis darüber Ausdruck, daß die IAEA somit 
nicht in der Lage ist, schlüssig festzustellen, ob 
Kernmaterial abgezweigt oder wiederaufgearbeitet 
worden ist oder ob andere Tätigkeiten stattgefun
den haben. 

Der Rat fordert die Demokratische Volksrepublik 
Korea auf, es den Inspektoren der IAEA zu gestat
ten, die am 15. Februar 1994 zwischen der IAEA 
und der Demokratischen Volksrepublik Korea ver
einbarten Inspektionstätigkeiten abzuschließen, als 
ein Schritt zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 
dem Sicherungsabkommen zwischen der IAEA 
und der Demokratischen Volksrepublik Korea und 
der Nichtverbreitungsverpflichtungen aus dem 
Vertrag. 
Der Rat bittet den Generaldirektor der IAEA, dem 
Sicherheitsrat über die Frage des Abschlusses der 
zwischen der IAEA und der Demokratischen 
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Volksrepublik Korea am 15. Februar 1994 verein
barten Inspektionstätigkeiten weiter Bericht zu er
statten, sobald der Generaldirektor wie vorgesehen 
über die Anschlußinspektionen Bericht erstattet, 
die notwendig sind, um die Kontinuität der Siche
rungsmaßnahmen zu wahren und zu bestätigen, 
daß keine Abzweigung von Kernmaterial stattge
funden hat, das der Kernmaterialüberwachung un
terliegt, wie in dem Bericht des Generaldirektors 
an den Rat (S/1994/322) angegeben. 
Der Rat ersucht die Demokratische Volksrepublik 
Korea und die Republik Korea, die Erörterungen 
wiederaufzunehmen, deren Ziel es ist, die Gemein
same Erklärung über die Entnuklearisierung der 
koreanischen Halbinsel umzusetzen. 
Der Rat appelliert an diejenigen Mitgliedstaaten, 
die einen Dialog mit der Demokratischen Volksre
publik Korea führen, diesen Dialog im Einklang 
mit der am 25. Februar 1994 erzielten Vereinba
rung fortzusetzen. 
Der Rat beschließt, mit der Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben und sie erforderlichenfalls weiter zu 
behandeln, mit dem Ziel, die vollständige Umset
zung des Sicherungsabkommens zwischen der IA
EA und der Demokratischen Volksrepublik Korea 
herbeizuführen.« 

Mosambik 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Schaffung 
eines Polizeianteils als integrierender Bestand
teil der ONUMOZ und weitere Durchführung 
des Allgemeinen Friedensabkommens für Mo
sambik. - Resolution 898(1994) vom 23. Fe
bruar 1994 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 782(1992) 
vom 13. Oktober 1992 und aller danach verab
schiedeten Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs über die Operation der Vereinten Natio
nen in Mosambik (ONUMOZ) vom 28. Januar 
1994 (S/1994/89 mit Add. 1 und 2), sowie nach 
Abschluß der in seiner Resolution 882(1993) 
geforderten Überprüfung des Mandats der 
ONUMOZ, 

- in Würdigung der Bemühungen des Generalse
kretärs, seines Sonderbeauftragten und des Per
sonals der ONUMOZ um die vollständige Er
füllung des der ONUMOZ übertragenen Man
dats, 

- sowie in Würdigung der Rolle, die die Organi
sation der Afrikanischen Einheit (GAU) Uber 
den Sonderbeauftragten ihres Generalsekretärs 
bei der Durchführung des Allgemeinen Frie
densabkommens für Mosambik (S/24635, An
lage) spielt, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er dem 
Allgemeinen Friedensabkommen und der 
rechtzeitigen, nach Treu und Glauben erfolgen
den Erfüllung der darin enthaltenen Verpflich
tungen durch alle Parteien beimißt, 

- im Hinblick darauf, daß das Volk Mosambiks 
letztlich selbst für die erfolgreiche Durch
führung des Allgemeinen Friedensabkommens 
verantwortlich ist, 

- mit Genugtuung über die jüngsten positiven 
Entwicklungen bei der Durchführung des All
gemeinen Friedensabkommens, aber dennoch 
besorgt über die bei seiner vollen Durch
führung auftretenden Verzögerungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Ersuchen der Re
gierung Mosambiks und der RENAMO betref
fend die Überwachung aller Polizeiaktivitäten 
und die in den Abkommen vom 3. September 
1993 (S/26432) aufgeführten zusätzlichen Auf
gaben sowie von der Tatsache, daß beide Par
teien dem allgemeinen Konzept für das Polizei
kontingent der ONUMOZ zugestimmt haben, 

- betonend, daß es bei dieser wie bei anderen 
Friedensoperationen notwendig ist, in dieser 
Zeit steigender Anforderungen an die Mittel für 
die Friedenssicherung die Ausgaben auch wei
terhin sorgfältig zu überwachen, ohne die Ziele 
dieser Einsätze zu gefährden, 

- in diesem Zusammenhang mit Dank davon 
Kenntnis nehmend, daß der Generalsekretär 
mit seinem Vorschlag, einen Polizeianteil als 
integrierenden Bestanteil der ONUMOZ zu 
schaffen, gleichzeitg erklärt hat, daß er beab
sichtigt, konkrete Vorschläge zur stufenweisen 
Verringerung des militärischen Anteils der 
ONUMOZ vorzulegen, ohne Beeinträchtigung 
der wirksamen Erfüllung ihres Mandats, insbe
sondere der ihrem militärischen Anteil oblie
genden Aufgaben, 

- in Bekräftigung seiner Überzeugung, daß die 
Lösung des Konflikts in Mosambik zu Frieden 
und Sicherheit beitragen wird, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
28. Januar 1994; 

2. genehmigt die Schaffung eines UN-Polizeian
teils mit bis zu 1144 Angehörigen als integrie
render Bestandteil der ONUMOZ, mit dem 
Mandat und den Einsatzmodalitäten, die in den 
Ziffern 9 bis 18 des Dokuments S/1994/ 
89/Add. 1 beschrieben sind; 

3. ersucht den Generalsekretär, während der Dis
lozierung des Polizeikontingents sofort mit der 
Ausarbeitung konkreter Vorschläge für eine 
entsprechende Verringerung des Militärperso
nals zu beginnen, um sicherzustellen, daß sich 
die Kosten der ONUMOZ nicht erhöhen, ohne 
dabei die wirksame Erfüllung ihres Mandats zu 
beeinträchtigen; 

4. ersucht den Generalsekretär ferner, einen Zeit
plan auszuarbeiten für a) die Beendigung des 
Mandats der ONUMOZ, den Abzug ihres Per
sonals und die Übergabe aller noch verbleiben
den Aufgaben an die Organisationen und Pro
gramme der Vereinten Nationen bis Ende No
vember 1994, dem Zeitpunkt, zu dem die ge
wählte Regierung voraussichtlich ihr Amt an
getreten haben wird, sowie in diesem Zusam
menhang einen Zeitplan für b) die stufenweise 
Verringerung der Streitkräfte in den Transport-
korridoren, die so bald wie möglich beginnen 
und beendet sein sollte, wenn die neue nationa
le Verteidigungsstreitkraft einsatzfähig ist, und 
c) für den Abzug der Miltärbeobachter nach 
Abschluß der Demobilisierung; 

5. begrüßt die jüngsten positiven Entwicklungen 
bei der Durchführung des Allgemeinen Frie
densabkommens, insbesondere den Beginn 
der Versammlung der Truppen und die Auflö
sung der paramilitärischen Streitkräfte, Mili
zen und irregulären Truppen, die Annahme 
des Wahlgesetzes und die Ernennung der na
tionalen Wahlkommission und ihres Vorsit
zenden; 

6. verleiht jedoch seiner Besorgnis Ausdruck über 
die weiter auftretenden Verzögerungen bei der 
Durchführung einiger wichtiger Aspekte des 
Allgemeinen Friedensabkommens, insbeson
dere was den Beginn der Demobilisierung und 
den Aufbau einer nationalen Verteidigungs
streitkraft betrifft, und fordert die Parteien auf, 

sich um die Vermeidung weiterer Verzögerun
gen zu bemühen; 

7. fordert die Regierung Mosambiks und die 
RENAMO auf, alle Bestimmungen des Allge
meinen Friedensabkommens einzuhalten, ins
besondere soweit sie die Waffenruhe und die 
Kantonierung und Demobilisierung der Trup
pen betreffen, und begrüßt in diesem Zusam
menhang die Verpflichtungen, die sowohl Prä
sident Chissano als auch Herr Dhlakama im 
Hinblick auf die Durchführung des Allgemei
nen Friedensabkommens eingegangen sind; 

8. fordert die Regierung Mosambiks und die 
RENAMO ferner auf, den Beschlüssen der 
Überwachungs- und Kontrollkommission voll
inhaltlich und umgehend Folge zu leisten; 

9. legt der Regierung Mosambiks nahe, ihren Ver
pflichtungen im Hinblick auf die Bereitstellung 
logistischer Unterstützung und ausreichender 
Nahrungsmittel nachzukommen und den Trup
pen in den Sammelgebieten und Ausbildungs
zentren den ihnen geschuldeten Sold zu zahlen; 

10. nimmt zur Kenntnis, daß die Versammlung der 
Truppen der Regierung Mosambiks in letzter 
Zeit schneller vonstatten geht, und fordert die 
Regierung auf, verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen, um bei der Kantonierung der 
Truppen Ausgewogenheit zwischen den Partei
en zu erzielen und diesen Prozeß, wie in dem 
geänderten Zeitplan gefordert, rasch und recht
zeitig abzuschließen; 

11. unterstreicht, daß die Truppen der Regierung 
Mosambiks und der RENAMO an den Sam
melplätzen alle Waffen den Vereinten Natio
nen übergeben müssen und daß die Parteien 
sich unverzüglich über die Verbringung aller 
Waffen in regionale Depots einigen müssen, 
um die Sicherheit an den Sammelplätzen zu ge
währleisten; 

12. erklärt erneut, welche entscheidende Bedeu
tung er der Abhaltung allgemeiner Wahlen spä
testens im Oktober 1994 und dem raschen Be
ginn der Wählerregistrierung und anderer 
Wahlvorbereitungen zumißt, und bittet die Par
teien nachdrücklich, sich rasch auf einen kon
kreten Wahltermin zu einigen; 

13. appelliert an die internationale Gemeinschaft, 
die erforderliche finanzielle Unterstützung be
reitzustellen, um die Durchführung des Allge
meinen Friedensabkommens zu erleichtern, 
und außerdem freiwillige finanzielle Beiträge 
an den Treuhandfonds zu entrichten, der zur 
Unterstützung der Wahlaktivitäten der politi
schen Parteien geschaffen werden soll; 

14. nimmt Kenntnis von dem Beschluß des Gene
ralsekretärs, die Möglichkeit der Schaffung ei
nes wirksameren Mechanismus für die Bereit
stellung von Finanzmitteln zu prüfen, deren 
Auszahlung von der gewissenhaften und recht
zeitigen Durchführung des Allgemeinen Frie
densabkommens abhängt, wie in Ziffer 35 sei
nes Berichts vom 28. Januar 1994 beschrieben; 

15. begrüßt den Vorschlag, das derzeitige System 
der Gewährung von Abfindungszahlungen zu 
erweitern, um die Wiedereingliederung der de
mobilisierten Soldaten in die Zivilgesellschaft 
zu erleichtern, und legt der internationalen Ge
meinschaft nahe, als Ergänzung zu den im Rah
men des humanitären Hilfsprogramms bereits 
unternommenen Bemühungen die Anwendung 
dieses Systems in geeigneter Weise und umge
hend zu unterstützen; 

16. dankt dem Vereinigten Königreich Großbritan
nien und Nordirland, Frankreich, Portugal und 
Italien für ihr Angebot, bei der militärischen 
Ausbildung und bei der Instandsetzung der 
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Ausbildungszentren für die neue Armee behilf
lich zu sein; 

17. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis 
von der Reaktion der internationalen Gemein
schaft auf den humanitären Hilfsbedarf Mo
sambiks und ermutigt die internationale Ge
meinschaft, die Durchführung des im Rahmen 
des Allgemeinen Friedensabkommens abge
wickelten humanitären Programms auch wei
terhin in geeigneter Weise und umgehend zu 
unterstützen; 

18. bittet alle Parteien eindringlich, der hilfsbedürf
tigen Zivilbevölkerung auch weiterhin den un
gehinderten Zugang zu humanitärer Unterstüt
zung zu erleichtern und darüber hinaus mit dem 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Na
tionen für Flüchtlinge (UNHCR) und anderen 
in Mosambik tätigen humanitären Organisatio
nen zusammenzuarbeiten, um die rasche Repa
triierung und Wiederansiedlung von Flüchtlin
gen und Vertriebenen zu erleichtern; 

19. ersucht den Generalsekretär, größtmögliche 
Sparsamkeit bei der Tätigkeit der ONUMOZ 
sicherzustellen, dabei jedoch stets zu bedenken, 
wie wichtig es ist, daß sie ihr Mandat wirksam 
erfüllt; 

20. sieht mit Interesse dem nächsten, in Ziffer 13 
der Resolution 882(1993) angeforderten Be
richt des Generalsekretärs entgegen, der die 
Frage behandeln wird, ob die Parteien ausrei
chende und greifbare Fortschritte bei der 
Durchführung des Allgemeinen Friedensab
kommens und bei der Einhaltung des in den 
Ziffern 3 und 10 der genannten Resolution auf
geführten Zeitplans erzielt haben, und der als 
Grundlage für seine Prüfung des Mandats der 
ONUMOZ dienen wird; 

21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Letztmalige 
Verlängerung des Mandats der Operation der 
Vereinten Nationen in Mosambik (ONUMOZ). 
-Resolution916(1994) vom 5. Mai 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 782(1992) 

vom 13. Oktober 1992 und aller danach verab
schiedeten Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs über die Operation der Vereinten Natio
nen in Mosambik (ONUMOZ) vom 28. April 
1994 (S/1994/511), 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er dem 
Allgemeinen Friedensabkommen für Mosam
bik (S/24635, Anhang) und der rechtzeitigen, 
nach Treu und Glauben erfolgenden Erfüllung 
der Verpflichtungen aus dem Abkommen 
durch alle Parteien beimißt, 

- in Würdigung der Bemühungen des Generalse
kretärs, seines Sonderbeauftragten, seines Son
derberaters und des Personals der ONUMOZ 
um die vollständige Erfüllung des der ONU
MOZ übertragenen Mandats, 

- sowie in Würdigung der Rolle, die die Organi
sation der Afrikanischen Einheit (OAU) über 
den Sonderbeauftragten ihres Generalsekretärs 
bei der Durchführung des Allgemeinen Frie
densabkommens spielt, 

- erneut erklärend, daß das Volk Mosambiks 
letztlich selbst für die erfolgreiche Durch
führung des Allgemeinen Friedensabkommens 
verantwortlich ist, 

- sowie in Bekräftigung seiner Überzeugung, daß 
die Lösung des Konflikts in Mosambik zu Frie
den und Sicherheit beitragen wird, 

- mit Genugtuung über die bei der Durchführung 
des Allgemeinen Friedensabkommens erziel
ten Fortschritte und insbesondere über die 
Ankündigung des Präsidenten Mosambiks, daß 
am 27. und 28. Oktober 1994 Wahlen stattfin
den werden, 

- dennoch seiner Besorgnis Ausdruck verleihend 
über die Verzögerungen bei der vollen Umset
zung einiger wesentlicher Aspekte des Allge
meinen Friedensabkommens, 

- betonend, daß es notwendig ist, daß die Regie
rung Mosambiks und die RENAMO mit der 
ONUMOZ, insbesondere mit ihrem Polizeian
teil, so umfassend wie möglich zusammenar
beiten, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
28. April 1994; 

2. begrüßt außerdem die Aufrechterhaltung der 
Waffenruhe, den Beginn der Demobilisierung 
aller Truppen und die Verlegung der Waffen in 
regionale Waffendepots, die Vereidigung des 
Oberkommandos und das Anlaufen des Ausbil
dungsprogramms für die neuen mosambikani-
schen Verteidigungskräfte (FADM); 

3. begrüßt ferner den Beginn der in Ziffer 2 der 
Resolution 898(1994) vom 23. Februar 1994 
genehmigten Dislozierung von Polizeibeob
achtern der Vereinten Nationen und betont, für 
wie wichtig er es hält, daß die Parteien mit den 
Polizeibeobachtern der ONUMOZ in vollstem 
Umfang zusammenarbeiten; 

4. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, sich 
voll an ihre Verpflichtungen aus dem Allge
meinen Friedensabkommen zu halten und ins
besondere 
a) der ONUMOZ, einschließlich der Polizei

beobachter, ungehinderten Zugang zu den 
unter ihrer Kontrolle stehenden Gebieten zu 
gewähren; und 

b) allen politischen Kräften des Landes unge
hinderten Zugang zu den unter ihrer Kon
trolle stehenden Gebieten zu gewähren, mit 
dem Ziel, die ungehinderte politische 
Betätigung im gesamten Hoheitsgebiet Mo
sambiks sicherzustellen; 

5. nimmt insbesondere Kenntnis von dem in den 
Ziffern 21 bis 25 des Berichts des Generalse
kretärs dargelegten Plan, das Personal der 
ONUMOZ umzudislozieren, ohne daß dadurch 
die wirksame Wahrnehmung des Auftrags der 
ONUMOZ beeinträchtigt wird; 

6. begrüßt die Ankündigung des Präsidenten Mo
sambiks am 11. April 1994, daß am 27. und 
28. Oktober 1994 Wahlen stattfinden werden, 
die Arbeitsaufnahme der Nationalen Wahl
kommission und die Einrichtung von Provinz
büros der Kommission im ganzen Land; und er
klärt erneut, für wie wichtig er es hält, daß die 
Wahlen zu dem genannten Termin stattfinden 
und daß die Eintragung in die Wählerverzeich
nisse am 1. Juni 1994 beginnt; 

7. fordert die mosambikanischen Parteien auf, den 
Wahlprozeß und namentlich auch die Tätigkeit 
der Nationalen Wahlkommission, wie in 
Ziffer 51 des Berichts des Generalsekretärs be
schrieben, zu unterstützen; 

8. gibt dennoch seiner Besorgnis Ausdruck über 
die weiteren Verzögerungen bei der Umset
zung wesentlicher Aspekte des Allgemeinen 
Friedensabkommens, insbesondere bei der 
Versammlung und Demobilisierung der Trup
pen, der Milizen und der paramilitärischen 
Kräfte und bei der Aufstellung der neuen mo

sambikanischen Verteidigungskräfte im Ein
klang mit dem geänderten Zeitplan und ent
sprechend Ziffer 10 der Resolution 882(1993) 
vom 5. November 1993, und fordert die Partei
en auf, sich voll an alle Bestimmungen des All 
gemeinen Friedensabkommens zu halten; 

9. lobt in dieser Hinsicht das am 8. April 1994 er
zielte Übereinkommen zwischen dem Präsi
denten Mosambiks, Joaquim Chissano, und 
dem Präsidenten der RENAMO, Afonso Dhla-
kama, wonach die Regierung Mosambiks die 
Versammlung ihrer Truppen beschleunigen 
und die RENAMO dafür sorgen wird, daß ihre 
Demobilisierung einen rascheren Fortgang 
nimmt; 

10. fordert die Parteien nachdrücklich auf, den auf 
den 1. Juni 1994 festgelegten Termin für den 
Abschluß der Versammlung der Truppen und 
den auf den 15. Juli 1994 festgelegten Termin 
für den Abschluß der Demobilisierung einzu
halten: 

11. unterstreicht die Notwendigkeit, daß die Par
teien sicherstellen, daß die ONUMOZ genaue 
Informationen über die Anzahl der Truppen 
erhält, die noch versammelt werden müssen, 
und daß die Parteien der ONUMOZ Zugang 
zu allen ihren Militärstützpunkten gewähren, 
damit sie das militärische Gerät sowie die 
Zahl der noch außerhalb der Sammelplätze be
findlichen Kombattanten nachprüfen kann, 
und daß sie der ONUMOZ vollständige Ver
zeichnisse des militärischen Geräts zur Verfü
gung stellen; 

12. fordert die Parteien auf, sicherzustellen, daß 
noch vor Abhaltung der Wahlen so viele Solda
ten wie möglich für die neuen mosambikani
schen Verteidigungskräfte ausgebildet werden, 
und fordert die Regierung Mosambiks außer
dem auf, für die Aufstellung der neuen mosam
bikanischen Verteidigungskräfte logistische 
und technische Unterstützung zu gewähren, 
einschließlich einer regulären Besoldung für 
die Truppen, und damit zu beginnen, die zen
tralen Verteidigungseinrichtungen ihrem Be
fehl zu unterstellen; 

13. dankt dem Vereinigten Königreich Großbritan
nien und Nordirland, Frankreich und Portugal 
für ihren Beitrag zum Auftau der neuen mo
sambikanischen Verteidigungskräfte sowie Ita
lien und Simbabwe für die in dieser Hinsicht 
angebotene weitere Hilfe; 

14. betont, wie wichtig es ist, daß bei der Minen
räumung und der damit zusammenhängenden 
Ausbildung in Mosambik Fortschritte gemacht 
werden, begrüßt die Absicht des Generalse
kretärs, die Durchführung des Programms der 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet zu be
schleunigen, und dankt denjenigen Ländern, 
die in dieser Hinsicht Hilfe gewährt haben; 

15. appelliert an die internationale Gemeinschaft, 
die erforderliche finanzielle Unterstützung zu 
gewähren, um die Durchführung des Allgemei
nen Friedensabkommens zu erleichtern, und 
außerdem freiwillige finanzielle Beiträge an 
den Treuhandfonds für technische Hilfe und 
den besonderen Treuhandfonds zur Unterstüt
zung der eingetragenen politischen Parteien zu 
entrichten; 

16. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Reak
tion der internationalen Gemeinschaft auf den 
humanitären Hilfsbedarf Mosambiks und ap
pelliert an die internationale Gemeinschaft, die 
Durchführung der im Rahmen des Allgemeinen 
Friedensabkommens abgewickelten huma
nitären Programme auch weiterhin in geeigne
ter Weise und umgehend zu unterstützen; 
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17. legt der internationalen Gemeinschaft von neu
em nahe, als Ergänzung zu den im Rahmen des 
humanitären Hilfsprogramms bereits unter
nommenen Bemühungen die Verwirklichung 
des Demobilisierungsplans in geeigneter Weise 
und umgehend zu unterstützen; 

18. würdigt die Maßnahmen, die die Vereinten Na
tionen, ihre Sonderorganisationen und die an
deren in Mosambik tätigen humanitären Orga
nisationen unternehmen, und bittet alle mosam-
bikanischen Parteien nachdrücklich, ihnen 
auch weiterhin den ungehinderten Zugang zu 
der hilfsbedürftigen Zivilbevölkerung zu er
leichtern und mit dem Amt des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR) und den anderen humanitären Orga
nisationen weiter zusammenzuarbeiten, damit 
sie ihre laufenden Programme zur Unterstüt
zung der noch verbleibenden Vertriebenen und 
Flüchtlinge bei der Wiederansiedlung fortset
zen können; 

19. beschließt, das Mandat der ONUMOZ für ei
nen letzten Zeitraum bis zum 15. November 
1994 in der in den Ziffern 22,24 und 25 des Be
richts des Generalsekretärs vom 28. April 1994 
beschriebenen Personalstärke zu verlängern, 
mit der Maßgabe, daß der Sicherheitsrat den 
Stand der Erfüllung des Mandats der ONU
MOZ bis spätestens 15. Juli 1994 auf der 
Grundlage eines Berichts des Generalsekretärs, 
wie in Ziffer 55 seines Berichts vorgesehen, so
wie außerdem bis spätestens 5. September 1994 
auf der Grundlage eines weiteren Berichts des 
Generalsekretärs prüfen wird; 

20. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, 
daß der Sicherheitsrat regelmäßig über die 
Durchführung des Allgemeinen Friedensab
kommens, insbesondere über die Versammlung 
und Demobilisierung der Truppen, unterrichtet 
gehalten wird; 

21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Südafrika 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Internatio
nale Beobachtung des Übergangs in Südafrika. 
- Resolution 894(1994) vom 14. Januar 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 765( 1992) 

vom 16. Juli 1992 und 772(1992) vom 17. Au
gust 1992, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs über die Südafrikafrage vom 10. Januar 
1994 (S/1994/16), 

- erfreut über die weiteren Fortschritte bei der 
Schaffung eines demokratischen und geeinten 
Südafrika ohne Rassenschranken, insbesondere 
über die Einrichtung des Übergangsexekutiv
rats und der Unabhängigen Wahlkommission 
sowie die Vereinbarung über die Interimsver
fassung, 

- feststellend, daß der gesetzliche Rahmen für 
den Wahlprozeß in Südafrika, der zur Abhal
tung von Wahlen am 27. April 1994 führen soll, 
durch das Gesetz über die Unabhängige Wahl
kommission (IEC), das Wahlgesetz, das Gesetz 
über die Unabhängige Medienkommission und 
das Gesetz über die Unabhängige Rundfunk
behörde festgelegt ist, 

- mit Lob für den positiven Beitrag, den die Be
obachtermission der Vereinten Nationen in 
Südafrika (UNOMSA) zu dem Übergangspro
zeß in Südafrika und den Bemühungen zur Ein
dämmung der Gewalt bereits geleistet hat, 

- sowie mit Lob für den positiven diesbezügli
chen Beitrag der Organisation der Afrikani
schen Einheit, des Commonwealth und der Eu
ropäischen Union, 

- von neuem seine Entschlossenheit bekundend, 
den Prozeß eines friedlichen demokratischen 
Wandels in Südafrika zum Nutzen aller Süd
afrikaner auch weiterhin zu unterstützen, 

- unter Hinweis auf die vom Präsidenten des Si
cherheitsrats am 23. November 1993 abgegebe
ne Erklärung (S/26785), worin der Sicherheits
rat den Generalsekretär gebeten hat, die Even
tualfallplanung für eine mögliche Mitwirkung 
der Vereinten Nationen im Wahlprozeß, 
einschließlich der Koordinierung mit den Be
obachtermissionen der Organisation der Afri
kanischen Einheit, des Commonwealth und der 
Europäischen Union, voranzutreiben, damit ein 
Ersuchen an die Vereinten Nationen um Unter
stützung auf diesem Gebiet rasch geprüft wer
den kann, 

- im Hinblick auf die Resolutionen der General
versammlung 48/159A vom 20. Dezember 
1993 und 48/230 vom 23. Dezember 1993, in 
denen die Generalversammlung unter anderem 
den Generalsekretär ersucht hat, die Planung 
für eine Mitwirkung der Vereinten Nationen im 
Wahlprozeß zu beschleunigen, in Absprache 
mit dem Sicherheitsrat und in Abstimmung mit 
den Beobachtermissionen der Organisation der 
Afrikanischen Einheit, des Commonwealth und 
der Europäischen Union, 

- nach Behandlung des Ersuchens des Über
gangsexekutivrats, wonach die Vereinten Na
tionen eine ausreichende Anzahl von interna
tionalen Beobachtern zur Verfügung stellen 
sollen, um den Wahlprozeß zu überwachen und 
die Aktivitäten der internationalen Beobachter, 
die von der Organisation der Afrikanischen 
Einheit, dem Commonwealth und der Europäi
schen Union sowie von Regierungen zur Verfü
gung gestellt werden, zu koordinieren (S/ 
1994/16), und in Erkenntnis der Notwendig
keit, diesem Ersuchen rasch zu entsprechen, 

1. begrüßt mit Genugtuung den Bericht des Gene
ralsekretärs vom 10. Januar 1994 und stimmt 
den darin enthaltenen Vorschlägen in bezug auf 
das Mandat und die Personalstärke der UNOM
SA zu, einschließlich der Vorschläge zur Koor
dinierung der Aktivitäten der von der Organisa
tion der Afrikanischen Einheit, dem Common
wealth und der Europäischen Union sowie von 
anderen zwischenstaatlichen Organisationen 
oder von Regierungen zur Verfügung gestellten 
internationalen Beobachter; 

2. bittet nachdrücklich alle Parteien in Südafrika, 
einschließlich derjenigen, die an den Mehrpar
teiengesprächen nicht voll teilgenommen ha
ben, die im Verlauf der Verhandlungen erziel
ten Vereinbarungen zu achten, an den demokra
tischen Grundsätzen festzuhalten und an den 
Wahlen teilzunehmen; 

3. ruft alle Parteien in Südafrika dazu auf, Maß
nahmen zu ergreifen, um der Gewalt und der 
Einschüchterung ein Ende zu setzen und so zur 
Abhaltung freier und fairer Wahlen beizutra
gen, und erwartet, daß jeder, der versucht, die 
Wahlen zu stören, für solche Handlungen ver
antwortlich gemacht wird; 

4. ruft alle Parteien in Südafrika außerdem dazu 
auf, die Sicherheit der internationalen Beob

achter zu achten und ihnen die Erfüllung ihres 
Auftrags zu erleichtern; 

5. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, einen 
eigenen Treuhandfonds einzurichten, um die 
Teilnahme zusätzlicher Beobachter aus Afrika 
und aus anderen Entwicklungsländern zu finan
zieren, und bittet die Staaten nachdrücklich, 
großzügig zu diesem Fonds beizutragen; 

6. beschließt, bis zur Schaffung eines demokrati
schen und geeinten Südafrika ohne Rassen
schranken mit dieser Frage befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 19. April 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/20) 

Auf der 3365. Sitzung des Sicherheitsrats am 
19. April 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Südafrikafrage< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit Genugtuung von dem 
Bericht des Generalsekretärs vom 14. April 1994 
(S/1994/435) über die Südafrikafrage sowie von 
den vom Sekretariat erhaltenen mündlichen Mittei
lungen über die jüngsten Entwicklungen im Wahl
prozeß Kenntnis genommen. 
Der Rat begrüßt das am 19. April 1994 zwischen 
der Inkatha-Freiheitspartei (IFP), dem Afrikani
schen Nationalkongreß (ANC) und der Regierung 
Südafrikas erzielte Übereinkommen, auf Grund 
dessen die IFP beschlossen hat, sich an den bevor
stehenden Wahlen in Südafrika zu beteiligen. Er 
würdigt das staatsmännische Geschick und den 
guten Willen, welche alle beteiligten Parteien 
durch die Erzielung dieses Ergebnisses unter Be
weis gestellt haben. 
Der Rat verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, daß 
dieses Übereinkommen der Gewalt, die Südafrika 
schwer gezeichnet hat, ein Ende setzen und eine 
dauerhafte Aussöhnung unter den Menschen Süd
afrikas fördern wird. Er ruft alle Parteien auf, zur 
Abhaltung von freien und fairen Wahlen, an denen 
alle Südafrikaner in Frieden teilnehmen können, 
beizutragen. 
Der Rat spricht der Beobachtermission der Verein
ten Nationen in Südafrika (UNOMSA) und der in
ternationalen Gemeinschaft seine Anerkennung 
aus für ihren positiven Beitrag zum Übergangspro
zeß in Südafrika und wiederholt seine Entschlos
senheit, den Prozeß eines friedlichen demokrati
schen Wandels zum Nutzen aller Südafrikaner zu 
unterstützen. Er ruft alle Parteien auf, die Sicher
heit der internationalen Wahlbeobachter zu achten 
und sie bei der Wahrnehmung ihres Auftrags zu un
terstützen. 
Der Rat sieht dem erfolgreichen Abschluß des 
Wahlprozesses in Südafrika und der Schaffung ei
nes demokratischen und geeinten Südafrika ohne 
Rassenschranken, das seinen Platz in der interna
tionalen Gemeinschaft einnehmen wird, erwar
tungsvoll entgegen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufhebung 
des bindenden Waffenembargos gegen Südafri
ka. - Resolution 919(1994) vom 25. Mai 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen über die 

Südafrikafrage, insbesondere die Resolutionen 
282(1970), 418(1977), 421(1977), 558(1984) 
und 591(1986), 
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 mit Genugtuung über die ersten Mehrparteien

wahlen unter Beteiligung aller Rassen und über 
die Einrichtung einer geeinten, demokratischen 
und nichtrassischen Regierung Südafrikas, die 
am 10. Mai 1994 ihr Amt angetreten hat, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä

sidenten der Republik Südafrika, Nelson R. 
Mandela, vom 18. Mai 1994 (S/1994/606, An

lage), 
 unter Betonung der dringenden Notwendigkeit, 

den Prozeß der Wiedereingliederung Südafri

kas in die internationale Gemeinschaft, insbe

sondere auch in das System der Vereinten Na

tionen, zu erleichtern, 
1. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII der 

Charta der Vereinten Nationen, das bindende 
Waffenembargo und die anderen mit Resoluti

on 418( 1 977) vom 4. November 1977 auferleg

ten Beschränkungen in bezug auf Südafrika ab 
sofort aufzuheben; 

2. beschließt außerdem, ab sofort alle anderen in 
den Resolutionen des Sicherheitsrats enthalte

nen Maßnahmen gegen Südafrika zu beenden, 
insbesondere diejenigen, die in den Resolutio

nen 282(1970) vom 23. Juli 1970, 558(1984) 
vom 13. Dezember 1984 und 591(1986) vom 
28. November 1986 aufgeführt sind; 

3. beschließt ferner, den Ausschuß des Sicher

heitsrats nach Resolution 421 (1977) zur Süd

afrikafrage im Einklang mit Regel 28 der vor

läufigen Geschäftsordnung des Sicherheitsrats 
ab dem Datum der Verabschiedung dieser Re

solution aufzulösen; 
4. bittet alle Staaten zu erwägen, den in dieser Re

solution enthaltenen Bestimmungen in ihren 
Rechtsvorschriften entsprechend Rechnung zu 
tragen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Westsahara 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Selbstbe

stimmungsreferendum in Westsahara.  Reso

lution 907(1994) vom 29. März 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 621 ( 1988) 

vom 20. September 1988, 658(1990) vom 
27. Juni 1990, 690(1991) vom 29. April 1991, 
725(1991) vom 31. Dezember 1991 und 809 
(1993) vom 2. März 1993, 

 in Anerkennung der Anstrengungen, die der 
Generalsekretär und sein Sonderbeauftragter 
unternommen haben, um den Anliegen beider 
Parteien nachzukommen und den mit den Reso

lutionen 658(1990) und 690(1991) verabschie

deten Regelungsplan für die Westsaharafrage 
(S/21360 und S/22464) umzusetzen, 

 unter Hinweis auf die Berichte des Generalse

kretärs über die Situation betreffend Westsaha

ra vom 21. Mai 1993 (S/25818), 28. Juli 1993 
(S/26185) und 24. November 1993 (S/26797), 

 unter Hinweis auf die Schreiben des Präsiden

ten des Rates vom 28. Mai 1993 (S/25861), 
4. August 1993 (S/26239) und 6. Dezember 
1993 (S/26848) in Antwort auf diese Berichte, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 10. März 1994 samt Anhängen 
(S/1994/283), 

 unter Hinweis auf Ziffer 22 des Berichts des 
Generalsekretärs (S/1994/283), 

 unter Hinweis darauf, daß es nach dem Rege

lungsplan dem Generalsekretär obliegt, die An

weisungen für die Überprüfung der Anträge auf 
Teilnahme an dem Referendum festzulegen, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die 
beiden Parteien, mit dem Generalsekretär bei 
der Durchführung des von ihnen angenomme

nen Regelungsplans voll zusammenzuarbeiten, 
 entschlossen, eine gerechte und dauerhafte Lö

sung der Westsaharafrage zu erzielen, 
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über 

die Situation betreffend Westsahara vom 10. 
März 1994; 

2. begrüßt den Kompromißvorschlag des Gene

ralsekretärs betreffend die Auslegung und An

wendung der Kriterien für die Wahlberechti

gung (S/26185) als einen soliden Rahmen für 
die Feststellung der Berechtigung zur Teilnah

me an dem Selbstbestimmungsreferendum des 
Volkes von Westsahara; und nimmt Kenntnis 
von der erläuternden Mitteilung des Sonderbe

auftragten vom 27. September 1993 sowie von 
dem Schreiben des Sonderbeauftragten vom 
4. Februar 1994, die in den Anhängen zu dem 
Bericht des Generalsekretärs vom 10. März 
1994 enthalten sind; 

3. bringt seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck über 
die anhaltenden Schwierigkeiten und Verzöge

rungen bei der Arbeit der Identifizierungskom

mission; 
4. stimmt der in der Option В im Bericht des Ge

neralsekretärs vom 10. März 1994 umrissenen 
Vorgehensweise zu, wonach die Identifizie

rungskommission auf der Grundlage des Kom

promißvorschlags des Generalsekretärs, des 
Mandats der Identifizierungskommission und 
der entsprechenden Bestimmungen des Rege

lungsplans bis zum 30. Juni 1994 die Untersu

chung aller eingegangenen Anträge abschlie

ßen und mit der Identifizierung und Registrie

rung der Wahlberechtigten beginnen soll; und 
unterstützt die Absicht des Generalsekretärs, 
seine Anstrengungen fortzusetzen, auf dieser 
Grundlage die Zusammenarbeit beider Parteien 
zu erhalten; 

5. ersucht in diesem Zusammenhang den General

sekretär, dem Rat bis spätestens 15. Juli 1994 
über die bei der Arbeit der Identifizierungs

kommission erzielten Fortschritte und über die 
anderen für die Erfüllung des Regelungsplans 
bedeutsamen Aspekte Bericht zu erstatten, da

mit ein Beschluß über die weiteren Maßnah

men gefaßt werden kann, die zur Erfüllung des 
Auftrags der Vereinten Nationen in Westsahara 
erforderlich sind; 

6. bittet nachdrücklich um die genaueste Einhal

tung des Zeitplans für die in Ziffer 24 a) des Be

richts des Generalsekretärs vom 10. März 1994 
beschriebene Option B, damit das Referendum 
vor Ende 1994 abgehalten werden kann; 

7. ruft zur uneingeschränkten Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf

tragten und der Identifizierungskommission bei 
ihren Anstrengungen im Hinblick auf die 
Durchführung des Regelungsplans auf, der von 
beiden Parteien akzeptiert worden ist; 

8. beschließt, für den Fall, daß der Generalse

kretär dem Rat in dem in Ziffer 5 geforderten 
Bericht mitteilt, daß das Referendum nicht vor 
Ende 1994 abgehalten werden kann, und in An

betracht der Verpflichtung der Parteien zur un

eingeschränkten Zusammenarbeit mit dem Ge

neralsekretär sich mit der Frage der Zukunft der 
MINURSO auseinanderzusetzen, einschließ

lich einer Prüfung der Optionen in bezug auf ihr 
Mandat und die Fortsetzung ihrer Tätigkeit; 

9. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Zif

fer 4 alles Erforderliche zu tun, um die 
MINURSO in der zur Durchführung der Opti

on В erforderlichen Personalstärke beizubehal

ten, und bittet ihn ferner, im Rahmen des in Zif

fer 5 geforderten Berichts Vorschläge für die 
erforderlichen Anpassungen der derzeitigen 
Rolle und Personalstärke der MINURSO zu un

terbreiten; 
10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 

bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zentralamerika 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsidenten 
vom 7. April 1994 (UNDok. S/PRST/1994/15) 

Auf der 3360. Sitzung des Sicherheitsrats am 
7. April 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Zentralamerika: Friedensbemühungen durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

kretärs über die Beobachtung der Wahlen in El Sal

vador am 20. März 1994 durch die ONUSAL 
(S/1994/375) erhalten. Er hat außerdem das Schrei

ben des Generalsekretärs vom 28. März 1994 
(S/1994/361 ) erhalten, in dem dieser die Aufmerk

samkeit des Sicherheitsrats auf seine unveränderte 
Besorgnis über bestimmte bei der Durchführung 
der Friedensabkommen in El Salvador auftretende 
Probleme lenkt. 
Der Sicherheitsrat beglückwünscht das Volk 
El Salvadors zu den friedlichen und historischen 
Wahlen, die am 20. März 1994 abgehalten wurden. 
Er stellt fest, daß der Sonderbeauftragte des Gene

ralsekretärs am 21. März 1994 erklärt hat, daß die 
Wahlen am 20. März 1994 im allgemeinen unter 
ausreichenden Bedingungen der Freiheit, des Wett

bewerbs und der Sicherheit stattgefunden haben 
und daß die Wahlen, trotz schwerwiegender Un

zulänglichkeiten im Hinblick auf Organisation und 
Transparenz, als akzeptabel betrachtet werden kön

nen. Der Sicherheitsrat fordert alle Beteiligten auf, 
wie vom Generalsekretär empfohlen die erforderli

chen Maßnahmen zu treffen, um die in der ersten 
Wahlrunde aufgetretenen Unzulänglichkeiten zu 
beheben und so in der zweiten Runde der Präsi

dentschaftswahlen am 24. April 1994 eine echte 
und unbestreitbare Äußerung des Willens des 
Volkes zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat fordert die volle Durchführung 
der Friedensabkommen. Er teilt die Besorgnis des 
Generalsekretärs, daß hinsichtlich der Umsetzung 
der in seinem Schreiben vom 28. März 1994 
(S/1994/361) hervorgehobenen Punkte noch Fort

schritte erzielt werden müssen, insbesondere in be

zug auf die öffentliche Sicherheit, einschließlich 
des Einsatzes der neuen nationalen Zivilpolizei und 
der schrittweisen Auflösung der Nationalpolizei, in 
bezug auf die Wiedereingliederung entwurzelter 
Gruppen, einschließlich ehemaliger Kombattan

ten, in die Gesellschaft durch die Übertragung von 
Grund und Boden und andere Programme, und in 
bezug auf die von der Wahrheitskommission emp

fohlenen Verfassungsreformen, insbesondere so

weit sie die Reform des Justizwesens betreffen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Beteiligten nach

drücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, daß 
weitere Verzögerungen auf diesen Gebieten ver

mieden und die bestehenden Unzulänglichkeiten 
behoben werden, damit der Prozeß an Dynamik ge

winnen kann und die Friedensabkommen ord
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nungsgemäß durchgeführt und die Ziele des Frie
densprozesses in jeder Hinsicht erreicht werden.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Friedenspro
zeß in El Salvador; Verlängerung des Mandats 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in El Salvador (ONUSAL). - Resolution 
920(1994) vom 26. Mai 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 637(1989) 

vom 27. Juli 1989, 
- sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 

693(1991) vom 20. Mai 1991, 714(1991) vom 
30. September 1991,729( 1992) vom 14. Januar 
1992, 784(1992) vom 30. Oktober 1992, 
791 ( 1992) vom 30. November 1992,832( 1993) 
vom 27. Mai 1993 und 888(1993) vom 30. No
vember 1993, 

- ferner unter Hinweis auf die Erklärungen seines 
Präsidenten vom 18. März 1993 (S/25427), 
11. Juni 1993 (S/25929), 5. November 1993 
(S/26695) und 7. April 1994(S/PRST/1994/15), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalsekre
tärs vom 11. Mai 1994 (S/1994/561 und Add. 1 *), 

- sowie nach Behandlung der Berichte des Gene
ralsekretärs vom 31. März 1994 (S/1994/375) 
und 4. Mai 1994 (S/1994/536) über die Beob
achtung des Wahlprozesses, 

- mit Befriedigung feststellend, daß der Wahl
prozeß in El Salvador trotz Unregelmäßigkei
ten, die sich auf die Wahlergebnisse insgesamt 
nicht ausgewirkt haben, erfolgreich abge
schlossen worden ist, 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
der Generalsekretär auch weiterhin unter
nimmt, um die vollständige und baldige Durch
führung der Abkommen zu unterstützen, wel
che die Regierung El Salvadors und die Frente 
Farabundo Marti para la Liberaciön Nacional 
(FMLN) unterzeichnet haben, um in El Salva
dor den Frieden zu wahren und zu konsolidie
ren und die Aussöhnung zu fördern, 

- mit Genugtuung über die Feststellung des Gene
ralsekretärs, daß es im Prozeß der nationalen 
Aussöhnung beachtliche Fortschritte gegeben 
hat, insbesondere was die Einbindung der FM
LN in das politische Leben El Salvadors betrifft, 

- besorgt über die weiteren Verzögerungen bei 
der vollen Durchführung mehrerer wichtiger 
Bestandteile der Friedensabkommen, unter an
derem auch soweit sie den Einsatz der nationa
len Zivilpolizei und die etappenweise Auflö
sung der Nationalpolizei, Fragen im Zusam
menhang mit der Übertragung von Grund und 
Boden, die Wiedereingliederung der ehemali
gen Kombattanten und Kriegsverletzten in die 
Zivilgesellschaft und mehrere Empfehlungen 
der Wahrheitskommission betreffen, 

- in diesem Zusammenhang mit Befriedigung 
darüber, daß die Regierung El Salvadors und 
die FMLN am 19. Mai 1994 ein >Abkommen 
über einen Zeitplan zur Durchführung der 
wichtigsten bisher noch nicht durchgeführten 
Vereinbarungen (S/1994/612, Anhang) ge
schlossen haben, 

- mit Genugtuung darüber, daß sich der desi
gnierte Präsident El Salvadors verpflichtet hat, 
und dies vor dem Generalsekretär bekräftigt 
hat, alle Friedensabkommen uneingeschränkt 
einzuhalten und die nationale Aussöhnung zu 
konsolidieren, wie in dem Schreiben des Gene
ralsekretärs vom 24. Mai 1994 (S/199 ;/612) 
berichtet wird, 

- sowie mit Genugtuung über die Arbeit der Be
obachtermission der Vereinten Nationen in 

El Salvador (ONUSAL) und darauf hinwei
send, daß sie für den Friedens- und Aussöh
nungsprozeß in El Salvador von entscheidender 
Bedeutung ist, 

- von neuem auf die Notwendigkeit verweisend, 
in dieser Zeit steigender Anforderungen an die 
Mittel für die Friedenssicherung bei dieser wie 
bei allen Friedensoperationen die Ausgaben 
auch weiterhin sorgfältig zu überwachen, 

1. begrüßt die Berichte des Generalsekretärs vom 
31. März 1994 (S/1994/375), 4. Mai 1994 (S/ 
1994/536) und 11. Mai 1994 (S/1994/561); 

2. begrüßt, daß sowohl der erste als auch der zwei
te Wahldurchgang unter ausreichenden Bedin
gungen der Freiheit, des Wettbewerbs und der 
Sicherheit stattgefunden haben; 

3. verleiht seiner Besorgnis Ausdruck darüber, 
daß wichtige Bestandteile der Friedensabkom
men bislang nur unvollständig durchgeführt 
worden sind; 

4. bekräftigt seine Unterstützung für den Einsatz 
der Guten Dienste des Generalsekretärs im 
Hinblick auf einen baldigen Abschluß des Frie
densprozesses in El Salvador; 

5. fordert alle Beteiligten auf, mit dem Sonderbe
auftragten des Generalsekretärs und der ONU
SAL bei ihrer Aufgabe, die Erfüllung der Ver
pflichtungen durch die Parteien zu verifizieren, 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

6. bittet die Regierung El Salvadors und die FM
LN nachdrücklich, das »Abkommen über einen 
Zeitplan für die Durchführung der wichtigsten 
bisher noch nicht durchgeführten Vereinbarun
gen genau einzuhalten; 

7. ersucht den Generalsekretär in diesem Zusam
menhang, den Sicherheitsrat entsprechend über 
die bei der Durchführung des genannten Ab
kommens erzielten Fortschritte unterrichtet zu 
halten und spätestens bis zum 31. August 1994 
über die Einhaltung des Zeitplans und andere 
einschlägige Fragen, namentlich auch die zur 
Beschränkung der Kosten der ONUSAL ergrif
fenen Maßnahmen, Bericht zu erstatten; 

8. unterstreicht die Notwendigkeit, sicherzustel
len, daß die Bestimmungen der Friedensab
kommen, welche die Polizei und die öffentliche 
Sicherheit betreffen, bei angemessener Verifi
kation durch die Vereinten Nationen genaue
stens eingehalten werden, insbesondere soweit 
sie die Vollendung der Demobilisierung der 
Nationalpolizei und die Stärkung des zivilen 
Charakters der Nationalen Zivilpolizei betref
fen, in Übereinstimmung mit dem von der Re
gierung El Salvadors und der FMLN vereinbar
ten Zeitplan; 

9. bittet nachdrücklich alle Beteiligten, alle Hin
dernisse zu beseitigen, die sich der Durch
führung aller Aspekte der Programme zur 
Übertragung von Grund und Boden entgegen
stellen, damit sie im Rahmen des von den Par
teien vereinbarten Zeitplans abgeschlossen 
werden können; 

10. unterstreicht die Notwendigkeit, die Wieder
eingliederungsprogramme für die ehemaligen 
Kombattanten beider Seiten in Übereinstim
mung mit dem von den Parteien vereinbarten 
Zeitplan zu beschleunigen; 

11. bekräftigt die Notwendigkeit der vollständigen 
und termingerechten Umsetzung der Empfeh
lungen der Wahrheitskommission; 

12. bittet nachdrücklich alle Staaten sowie die auf 
dem Gebiet der Entwicklung und der Finanzen 
tätigen internationalen Institutionen, zur Unter
stützung der Durchführung aller Aspekte der 
Friedensabkommen umgehend großzügige 
Beiträge zu gewähren; 

13. beschließt, das Mandat der ONUSAL bis zum 
30. November 1994 im Einklang mit den Emp
fehlungen des Generalsekretärs in seinem Be
richt vom 11. Mai 1994 (S/1994/561) zu ver
längern; 

14. ersucht den Generalsekretär, bis zum 1. No
vember 1994 über die ONUSAL, insbesondere 
über die Erfüllung und den Abschluß des Auf
trags der Mission und über die Modalitäten für 
ihren schrittweisen Abzug, Bericht zu erstatten, 
und bittet den Generalsekretär, im Benehmen 
mit den zuständigen Sonderorganisationen Mo
dalitäten für die Hilfeleistung an El Salvador im 
Rahmen der Friedensabkommen für die Zeit 
nach Abzug der ONUSAL auszuarbeiten; 

15. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Auftrag der 
Guten Dienste im Zypernkonflikt. - Resolution 
902( 1994) vom 11. März 1994 

Der Sicherheitsrat, 
unter Hinweis auf seine einschlägigen Resolu
tionen über Zypern, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General
sekretärs vom 4. März 1994 über seinen Gute-
Dienste-Auftrag in Zypern, der gemäß Resolu
tion 889 (1993) vom 15. Dezember 1993 vor
gelegt wurde, 

- unter Hinweis auf seine Unterstützung für den 
Beschluß des Generalsekretärs, sich in dieser 
Phase auf die Erzielung eines Abkommens 
über die vertrauensbildenden Maßnahmen in 
bezug auf Varosha und den Internationalen 
Flughafen Nikosia und über die anderen in An
hang I seines Berichts vom 1. Juli 1993 be
schriebenen Maßnahmen zu konzentrieren, 
unter Bekräftigung dessen, daß die vertrauens
bildenden Maßnahmen, wenn sie auch weder 
Selbstzweck sind noch einen umfassenderen 
politischen Prozeß ersetzen, beiden Volks
gruppen bedeutende Vorteile bringen und den 
politischen Prozeß in Richtung auf eine umfas
sende Regelung erleichtern würden, 

1. wiederholt, daß die Beibehaltung des Status 
quo inakzeptabel ist; 

2. begrüßt die grundsätzliche Annahme der ver
trauensbildenden Maßnahmen insbesondere in 
bezug auf Varosha und den Internationalen 
Flughafen Nikosia durch beide Parteien; 

3. begrüßt, daß intensive Erörterungen es den 
Vertretern des Generalsekretärs ermöglicht 
haben, Ideen zu entwickeln, welche die Erörte
rungen zur Erzielung eines Abkommens über 
die Schlüsselfragen zur Durchführung der ver
trauensbildenden Maßnahmen erleichtern 
sollten, und betont die Notwendigkeit, ein sol
ches Abkommen unverzüglich abzuschließen; 

4. ersucht den Generalsekretär, bis Ende März 
1994 einen weiteren Bericht über das Ergebnis 
seiner Bemühungen zum Abschluß dieses Ab
kommens vorzulegen; 

5. beschließt, auf der Grundlage dieses Berichts 
die Angelegenheit gemäß Ziffer 13 der Reso
lution 889 ( 1993) weiter zu prüfen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New 
York 
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